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596. Verordnung: PSA-Sicherheitsverordnung, PSASV
[EWR/Anh. II: 389 L 0686, 393 L 0068, 393 L 0095]

596. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über das
Inverkehrbringen und Ausstellen von persönlichen Schutzausrüstungen und über die
grundlegenden Sicherheitsanforderungen an persönliche Schutzausrüstungen (PSA-Sicherheits-

verordnung, PSASV)

Auf Grund des § 71 Abs. 3 bis 6 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales verordnet:
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I. ABSCHNITT: ALLGEMEINE BESTIM-
MUNGEN

GELTUNGSBEREICH

§ 1. (1) Diese Verordnung gilt für das
Inverkehrbringen und Ausstellen von persönlichen
Schutzausrüstungen (PSA) und legt fest,

1. welche Maßnahmen zu treffen sind, bevor
persönliche Schutzausrüstungen in Verkehr
gebracht oder ausgestellt werden (II. Ab-
schnitt),

2. welche grundlegenden Sicherheitsanforderun-
gen bezüglich der persönlichen Schutzaus-
rüstungen zu erfüllen sind, um das Leben und
die Gesundheit von Personen, die sie
verwenden, zu schützen (III. Abschnitt) und

3. welche Mindestkriterien zugelassene Prüf-
stellen für persönliche Schutzausrüstungen
zu erfüllen haben, bevor sie in dieser
Verordnung vorgeschriebene Prüfungen vor-
nehmen und Bescheinigungen ausstellen
können (IV Abschnitt).
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(2) Durch diese Verordnung werden folgende
Rechtsakte des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909 und 910/
1993, umgesetzt, die im Anhang II, Abschnitt
XXII — Persönliche Schutzausrüstungen, Z l,
angeführt sind: Richtlinie 89/686/EWG vom
21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften für persönliche Schutzausrüstungen,
CELEX Nr. 389 L 0686 (ABl. Nr. L 399 vom
30. Dezember 1989, S. 18), geändert durch die
Richtlinien 93/68/EWG vom 22. Juli 1993,
CELEX Nr. 393 L 0068 (ABl. Nr. L 220 vom
30. August 1993, S. 1) und 93/95/EWG vom
29. Oktober 1993, CELEX Nr. 393 L 0095 (ABl.
Nr. L 276 vom 9. November 1993, S. 11).

§ 2. Vom Anwendungsbereich dieser Verord-
nung sind ausgenommen:

1. Speziell für Streit- oder Ordnungskräfte
entwickelte oder hergestellte PSA (wie
Helme, Schilde);

2. PSA für die Selbstverteidigung gegen Angrei-
fer (wie Aerosolgeräte, Abschreckungshand-
waffen);

3. für private Verwendung entwickelte und
hergestellte PSA gegen.
a) Witterungseinflüsse (wie Kopfbedeckun-

gen, witterungsgerechte Kleidung, Schuhe
und Stiefel, Regenschirme);

b) Feuchtigkeit und Wasser (wie Spülhand-
schuhe) ;

c) Hitze (wie Handschuhe);
4. zum Schutz oder zur Rettung von Schiffs-

oder Flugzeugpassagieren bestimmte PSA, die
nicht ständig getragen werden;

5. Helme und Sonnenblenden für Benutzer
zweirädriger oder dreirädriger Kraftfahrzeu-
ge.

BEGRIFFE

§ 3. (1) „Persönliche Schutzausrüstungen", im
folgenden auch als „PSA" bezeichnet, sind Geräte,
Vorrichtungen, Ausrüstungen oder Mittel, die dazu
bestimmt sind, von einer Person (Verwender)
getragen, gehalten oder verwendet zu werden,
um sie vor Gefährdungen für das Leben oder die
Gesundheit zu schützen.

(2) Als persönliche Schutzausrüstungen werden
ferner angesehen:

1. eine vom Hersteller zusammengefügte Ein-
heit aus mehreren Geräten, Vorrichtungen,
Ausrüstungen oder Mitteln, die eine Person
gegen ein Risiko oder gegen mehrere
gleichzeitig auftretende Risiken schützen soll;

2. eine Schutzvorrichtung oder ein Schutzmittel,
das mit einer nicht schützenden persönlichen
Ausrüstung, die von einer Person zur
Ausübung einer Tätigkeit getragen, gehalten
oder verwendet wird, trennbar oder untrenn-
bar verbunden ist;

3. austauschbare Teile oder Komponenten einer
persönlichen Schutzausrüstung, die für ihr
einwandfreies Funktionieren unerläßlich sind
und ausschließlich für diese persönliche
Schutzausrüstung verwendet werden.

(3) „Inverkehrbringen" ist
1. das erstmalige Abgeben, Versenden oder

Einführen einer persönlichen Schutzausrü-
stung oder von deren Teilen oder Kompo-
nenten durch einen Gewerbetreibenden oder
einen ihm gleichgestellten Rechtsträger (§ 2
Abs. 14 GewO 1994) zum Zwecke der
Verwendung in Österreich;

2. das Herstellen, Zusammenfügen oder Ein-
führen einer persönlichen Schutzausrüstung
oder von deren Teilen oder Komponenten
durch einen Gewerbetreibenden oder einen
ihm gleichgestellten Rechtsträger (§ 2 Abs. 14
GewO 1994) für den Eigengebrauch.

(4) Als Inverkehrbringen gilt nicht:
1. Das Überlassen von persönlichen Schutzaus-

rüstungen oder von deren Teilen oder
Komponenten zur Lagerung, Verschrottung,
Abänderung oder Instandsetzung;

2. das Rückliefern von zur Lagerung, Abände-
rung oder Instandsetzung übernommenen
persönlichen Schutzausrüstungen oder deren
Teilen oder Komponenten an den Auftrag-
geber;

3. das Überlassen von persönlichen Schutzaus-
rüstungen oder deren Teilen oder Kompo-
nenten zum Zusammenbau, wenn nach dem
Zusammenbau die Voraussetzungen dieser
Verordnung erfüllt werden.

(5) „Ausstellen" ist das zur Schau stellen und
Demonstrieren einer persönlichen Schutzausrü-
stung oder von deren Teilen oder Komponenten
durch einen Gewerbetreibenden oder einen ihm
gleichgestellten Rechtsträger (§ 2 Abs. 14 GewO
1994) im Rahmen von Messen, Ausstellungen
u. dgl. und in Schauräumen und Auslagen zum
Zwecke des Inverkehrbringens und der Werbung.

(6) „Bestimmungsgemäße Verwendung" ist jene
Verwendung, für die eine persönliche Schutzaus-
rüstung entsprechend den Angaben des Herstellers
oder des Inverkehrbringers — einschließlich seiner
Angaben in der Werbung — geeignet ist. Als
„bestimmungsgemäße Verwendung" gilt darüber
hinaus auch jede Verwendung, die aus der Bauart,
der Ausführung und der Funktion der persönlichen
Schutzausrüstung als üblich anzusehen ist. Die
bestimmungsgemäße Verwendung setzt das Ein-
halten der in der Verwenderinformation vorgese-
henen Anweisungen und Angaben, insbesondere
hinsichtlich der Lagerung, Verwendung, Reini-
gung, Wartung, Desinfizierung und Überprüfung
sowie hinsichtlich der Schutzklassen und Verwen-
dungsgrenzen, voraus.
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KATEGORIEN VON PSA

§ 4. Die PSA werden folgenden Kategorien
zugeordnet, wonach sich die Voraussetzungen für
das Inverkehrbringen ergeben.

1. PSA der Kategorie I, bei denen der Hersteller
davon ausgeht, daß der Verwender selbst die
Wirksamkeit gegenüber geringfügigen Risiken
beurteilen kann, deren Wirkung, wenn sie
allmählich eintritt, vom Verwender rechtzeitig
und ohne Gefahr wahrgenommen werden
kann. Zur Kategorie I gehören ausschließlich
PSA zum Schutz gegen:
a) oberflächliche mechanische Verletzungen

(wie Handschuhe für Gartenarbeiten,
Fingerhüte) ;

b) nur schwach aggressive Reinigungsmittel,
deren Wirkung ohne weiteres reversibel
ist (wie Schutzhandschuhe für verdünnte
Waschmittellösungen) ;

c) Risiken bei der Handhabung heißer Teile,
deren Temperatur 50° C nicht übersteigt
und die keine gefährlichen Stöße verur-
sachen (wie Handschuhe, Arbeitsschürzen
für berufliche Zwecke);

d) Witterungsbedingungen, die weder außer-
gewöhnlich noch extrem sind (wie Kopf-
bedeckungen, witterungsgerechte Klei-
dung, Schuhe und Stiefel);

e) schwache Stöße und Schwingungen, die
nicht bis zu den Vitalzonen des Körpers
gelangen und keine irreversiblen Verlet-
zungen bewirken können (wie leichte
Kopfbedeckungen als Haarschutz, Hand-
schuhe, leichtes Schuhwerk);

f) Sonneneinstrahlung (Sonnenbrillen).
2. PSA der Kategorie II, das sind alle PSA, die

nicht in die Kategorien I und III fallen.
3. PSA der Kategorie III, das sind alle

komplexen PSA, die gegen tödliche Gefah-
ren oder ernste irreversible Gesundheitsschä-
den schützen sollen, bei denen der Hersteller
davon ausgeht, daß der Verwender die
unmittelbare Wirkung nicht rechtzeitig erken-
nen kann. Zur Kategorie III gehören
ausschließlich:
a) Atemschutzgeräte mit Filter gegen Aero-

sole in fester oder flüssiger Form oder
gegen reizende, gefährliche toxische oder
radiotoxische Gase;

b) vollständig von der Atmosphäre isolie-
rende Atemschutzgeräte, einschließlich
Tauchgeräte;

c) PSA, die lediglich einen zeitlich begrenz-
ten Schutz gegen chemische Einwir-
kungen oder ionisierende Strahlungen
gewährleisten können;

d) Ausrüstungen für den Einsatz in warmer
Umgebung, die vergleichbare Auswirkun-
gen haben wie eine Umgebung mit einer
Lufttemperatur von 100° C oder mehr,

mit oder ohne Infrarotstrahlung, Flammen
oder großen Spritzern von Schmelzmate-
rial;

e) Ausrüstungen für den Einsatz in kalter
Umgebung, die vergleichbare Auswirkun-
gen haben wie eine Umgebung mit einer
Lufttemperatur von —50° C oder tiefer;

f) PSA zum Schutz gegen Stürze aus der
Höhe;

g) PSA zum Schutz gegen Risiken der
Elektrizität und bei Arbeiten an unter
gefährlichen Spannungen stehenden Anla-
gen oder PSA zur Isolierung gegen
Hochspannungen.

MASSNAHMEN BEIM AUSSTELLEN VON
PSA

§ 5. (1) Bei Messen, Ausstellungen, Vorführun-
gen und dergleichen dürfen den Bestimmungen
dieser Verordnung nicht entsprechende PSA oder
deren Teile oder Komponenten ausgestellt und
vorgeführt werden, sofern durch ein sichtbares
Schild deutlich darauf hingewiesen wird, daß sie
den Anforderungen dieser Verordnung nicht
entsprechen und erst nach Herstellung der Über-
einstimmung mit den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung, insbesondere mit den zutreffenden
grundlegenden Sicherheitsanforderungen, erwor-
ben werden können.

(2) Preisangaben haben sich jedenfalls auf PSA
oder deren Teile oder Komponenten zu beziehen,
die den Bestimmungen dieser Verordnung, insbe-
sondere den zutreffenden grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen, entsprechen.

(3) Bei Vorführungen sind die entsprechenden
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um den Schutz
von Personen zu gewährleisten.

II. ABSCHNITT: ÜBEREINSTIMMUNGS-
VERFAHREN

VERFAHRENSSTRUKTUR

§ 6. (1) Vor dem Inverkehrbringen sind vom
Hersteller oder seinem in Österreich Bevollmäch-
tigten oder vom Inverkehrbringer entsprechend der
Kategorie der PSA nachstehende Voraussetzungen
zu erfüllen.

1. Für PSA der Kategorie I:
a) Es sind die jeweils zutreffenden grund-

legenden Sicherheitsanforderungen (III.
Abschnitt) zu erfüllen,

b) es ist eine technische Dokumentation (§ 7)
zusammenzustellen,

c) es ist eine Übereinstimmungserklärung
(§ 9, Muster im Anhang 1) abzugeben
und diese der Verwenderinformation
anzuschließen oder dort abzudrucken,
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d) auf der PSA ist die CE-Kennzeichnung
(§ 10 und Anhang 2 oder Anhang 3)
anzubringen und diese der Verwenderin-
formation anzuschließen oder dort abzu-
drucken,

e) der PSA ist eine Verwenderinformation
(§ 8) anzuschließen.

2. Für PSA der Kategorie II:
a) Es sind die jeweils zutreffenden grund-

legenden Sicherheitsanforderungen (III.
Abschnitt) zu erfüllen,

b) es ist eine technische Dokumentation (§ 7)
zusammenzustellen,

c) die PSA ist einer Baumusterprüfung (§ 11)
zu unterziehen,

d) es ist eine Übereinstimmungserklärung
(§ 9, Muster im Anhang 1) abzugeben
und diese der Verwenderinformation
anzuschließen oder dort abzudrucken,

e) auf der PSA ist die CE-Kennzeichnung
(§ 10 und Anhang 2 oder Anhang 3)
anzubringen und diese der Verwenderin-
formation anzuschließen oder dort abzu-
drucken,

f) der PSA ist eine Verwenderinformation
(§ 8) anzuschließen.

3. Für PSA der Kategorie III:
a) Es sind die jeweils zutreffenden grund-

legenden Sicherheitsanforderungen (III.
Abschnitt) zu erfüllen,

b) es ist eine technische Dokumentation (§ 7)
zusammenzustellen,

c) die PSA ist einer Baumusterprüfung (§ 11)
zu unterziehen,

d) die Fertigung der PSA ist einer Qualitäts-
sicherung für das Endprodukt (§ 14) oder
einem Qualitätssicherungssystem mit
Überwachung (§ 15) zu unterwerfen,

e) es ist eine Übereinstimmungserklärung
(§ 9, Muster im Anhang 1) abzugeben
und diese der Verwenderinformation
anzuschließen oder dort abzudrucken,

f) auf der PSA ist die CE-Kennzeichnung
(§ 10 und Anhang 2 oder Anhang 3)
anzubringen und diese der Verwenderin-
formation anzuschließen oder don abzu-
drucken,

g) der PSA ist eine Verwenderinformation
(§ 8) anzuschließen.

(2) Anhang 4 enthält eine schematische Dar-
stellung des Übereinstimmungsverfahrens für die
PSA der verschiedenen Kategorien.

(3) Wird das Verfahren gemäß Abs. l nicht
eingehalten, so ist dies ein ausreichender Grund,
die Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser
Verordnung, insbesondere hinsichtlich der grund-
legenden Sicherheitsanforderungen, nicht anzuneh-
men.

(4) Die Zusammenstellung der technischen
Dokumentation, die Ausstellung der Baumusterbe-
scheinigung, die Abgabe der Übereinstimmungser-
klärung und die Anbringung der CE-Kennzeich-
nung im Ausland gilt als in Österreich vorgenom-
men, wenn dies in einem Mitgliedstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, BGBl. Nr. 909 und 910/1993, erfolgt oder
auf Grund von anderen internationalen Überein-
kommen festgelegt ist.

(5) Anhang 5 enthält das Verzeichnis der
harmonisierten Europäischen Normen (EN) bzw
der österreichischen Normen, die sie umsetzen
(ÖNORM EN), bei deren Anwendung davon
ausgegangen wird, daß Übereinstimmung mit den
jeweils zutreffenden grundlegenden Sicherheitsan-
forderungen (III. Abschnitt) besteht.

(6) Anhang 6 enthält ein Verzeichnis der
ÖNORMEN, die wegen Nichtvorliegens von
harmonisierten Europäischen Normen weiterhin
angewendet werden können.

TECHNISCHE DOKUMENTATION

§ 7 (1) Die technische Dokumentation hat alle
zweckdienlichen Angaben über die Mittel zu
umfassen, die der Hersteller eingesetzt hat, um
die Übereinstimmung einer PSA mit den auf sie
zutreffenden grundlegenden Sicherheitsanforderun-
gen (III. Abschnitt) zu erreichen.

(2) Für PSA der Kategorien II und III hat die
technische Dokumentation insbesondere folgende
Unterlagen zu umfassen:

1. die technischen Fertigungsunterlagen:
a) die Gesamt- und Detailpläne der PSA,

gegebenenfalls mit den Berechnungen und
Ergebnissen der Versuche mit Prototypen,
um die Erfüllung der grundlegenden
Sicherheitsanforderungen (III. Abschnitt)
überprüfen zu können,

b) das vollständige Verzeichnis der grund-
legenden Sicherheitsanforderungen (III.
Abschnitt), der harmonisierten Europäi-
schen Normen (EN) oder der öster-
reichischen Normen, die sie umsetzen
(ÖNORM EN), anderer österreichischer
Normen (ÖNORM), sonstiger Normen
und sonstiger technischer Spezifikationen,
die beim Entwurf und der Gestaltung der
PSA berücksichtigt wurden;

2. eine Beschreibung der Kontroll- und Prüfein-
richtungen, die im Herstellungsbetrieb einge-
setzt werden, sowie

3. ein Exemplar der Verwenderinformation
(§ 8).

(3) Die technische Dokumentation muß vor der
Abgabe der Übereinstimmungserklärung zusam-
mengestellt und in den Räumen des Herstellers
oder seines in Österreich Bevollmächtigten oder
des Inverkehrbringers zum Zweck einer allfälligen
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Kontrolle verfügbar sein. Sie ist für das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
oder eine von ihm namhaft gemachte zuständige
Behörde oder die zugelassenen Prüfstellen für
einen Zeitraum von zumindest zehn Jahren nach
Herstellung der PSA, bei Serienfertigung von
zumindest zehn Jahren nach Herstellung des
letzten Exemplars der PSA, bereitzuhalten. Nach
Abgabe der Übereinstimmungserklärung muß sie
innerhalb eines angemessenen Zeitraums, der der
Wichtigkeit der technischen Dokumentation zu
entsprechen hat, zusammengestellt und vorgelegt
werden können.

(4) Wird die technische Dokumentation auf
Verlangen dem Bundesministerium für wirtschaft-
liche Angelegenheiten oder einer von ihm namhaft
gemachten zuständigen Behörde oder auf begrün-
detes Verlangen einer zugelassenen Prüfstelle nicht
innerhalb der festgesetzten Frist vorgelegt, so ist
dies ein ausreichender Grund, die Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen dieser Verordnung,
insbesondere hinsichtlich der grundlegenden
Sicherheitsanforderungen, nicht anzunehmen. Die
zuständige Behörde oder die zugelassene Prüfstelle
hat jedoch zunächst hierüber dem Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten Mittei-
lung zu machen.

(5) Die technische Dokumentation, mit Aus-
nahme der Verwenderinformation, für die § 8
Abs. 2 gilt, muß in einer Amtssprache eines
Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschafts-
raums abgefaßt sein. Bei Vorlage sind jedoch die
wesentlichen Texte in deutscher Sprache abzufas-
sen.

VERWENDERINFORMATION

§ 8. (1) Jeder PSA, die in Verkehr gebracht
werden soll, ist eine Verwenderinformation anzu-
schließen. Sie hat jedenfalls folgendes zu enthalten:

1. Anweisungen für die Lagerung, Verwendung,
Reinigung, Wartung, Desinfizierung und
Überprüfung; die vom Hersteller empfohle-
nen Reinigungs-, Wartungs- oder Desinfizie-
rungsmittel dürfen bei vorschriftsmäßiger
Verwendung keine schädliche Wirkung auf
die PSA oder den Verwender haben;

2. die den verschiedenen Risikograden entspre-
chenden Schutzklassen und die Verwen-
dungsgrenzen, über die hinaus die Verwen-
dung einer PSA nicht zulässig ist;

3. die bei technischen Versuchen zum Nachweis
des Schutzgrades oder der Schutzklassen
erzielten Leistungen;

4. das mit den PSA zu verwendende Zubehör
sowie die Merkmale der passenden Ersatz-
teile;

5. das Verfalldatum oder die Verfallzeit der
PSA oder bestimmter ihrer Bestandteile sowie
die maximale Tragdauer;

6. die für den Transport der PSA geeignete
Verpackungsart;

7. die Bedeutung etwaiger Markierungen und
Kennzeichnungen auf der PSA,

8. gegebenenfalls besondere Angaben, die für
spezifische PSA-Modelle als grundsätzliche
Sicherheitsanforderung im III. Abschnitt vor-
geschrieben sind.

(2) > Wenn die PSA für die Verwendung in
Österreich bestimmt ist, hat der Hersteller oder
sein in Österreich Bevollmächtigter oder der
Inverkehrbringer die Original-Verwenderinforma-
tion entweder in deutscher Sprache abzufassen
oder neben der Original-Verwenderinformation
eine autorisierte deutsche Übersetzung mitzulie-
fern.

(3) Wenn die PSA nicht für die Verwendung in
Österreich, jedoch für die Verwendung in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
bestimmt ist, ist die Verwenderinformation in einer
Amtssprache eines Mitgliedstaates des Europäi-
schen Wirtschaftsraums abzufassen.

(4) Hinsichtlich der Sicherheitsaspekte dürfen
Unterlagen, in denen die PSA beschrieben wird,
insbesondere solche zum Zwecke der Werbung,
nicht im Widerspruch zur Verwenderinformation
stehen.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

§ 9. (1) Die Übereinstimmungserklärung muß
folgende Angaben enthalten und soll dem Muster
im Anhang l entsprechen:

1. Name (Firma) und vollständige Anschrift des
Herstellers oder seines in Österreich Bevoll-
mächtigten oder des Inverkehrbringers,

2. Beschreibung der PSA (Fabrikat, Typ, Serien-
nummer usw.),

3. für PSA der Kategorie I: Erklärung der
Übereinstimmung mit der PSA-Sicherheitsver-
ördnung und damit der PSA-Richtlinie 89/
686/EWG und gegebenenfalls mit den
zutreffenden harmonisierten Europäischen
Normen (EN) oder den österreichischen
Normen, die sie umsetzen (ÖNORM EN),

4. für PSA der Kategorien II und III: Name und
Anschrift der zugelassenen Prüfstelle, die die
Baumusterbescheinigung ausgestellt hat, und
Nummer der Baumusterbescheinigung,

5. für PSA der Kategorie III: Name und
Anschrift der zugelassenen Stelle, der die
Kontrolle der Qualitätssicherung für das
Endprodukt (§ 14) oder der die Überwa-
chung des Qualitätssicherungssystems (§§ 15
und 16) obliegt,

6. Hinweise auf andere Rechtsvorschriften und
EWR-Richtlinien im Falle des § 10 Abs. 6
und/oder Abs. 7,

7. Ort und Datum der Übereinstimmungserklä-
rung,
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8. Angaben zum Unterzeichner, der bevoll-
mächtigt ist, die Erklärung für den Hersteller
oder seinen in Österreich Bevollmächtigten
oder den Inverkehrbringer rechtsverbindlich
zu unterzeichnen.

(2) Die Übereinstimmungserklärung ist maschi-
nenschriftlich oder in Druckbuchstaben und in
derselben Sprache wie die Original-Verwenderin-
formation abzufassen. Wenn die PSA für die
Verwendung in Österreich bestimmt ist, ist sie in
deutscher Sprache abzufassen oder zumindest in
autorisierter deutscher Übersetzung anzufertigen,
wobei die Original-Übereinstimmungserklärung
mitzuliefern ist. Die Übereinstimmungserklärung
ist der Verwenderinformation anzuschließen oder
dort abzudrucken.

CE-KENNZEICHNUNG
§ 10. (1) Mit der CE-Kennzeichnung wird vom

Hersteller oder seinem in Österreich Bevollmäch-
tigten oder vom Inverkehrbringer die Überein-
stimmung der PSA mit den zutreffenden Bestim-
mungen dieser Verordnung, insbesondere mit
den grundlegenden Sicherheitsanforderungen
(III. Abschnitt), bescheinigt. Die CE-Kennzeich-
nung besteht aus den Buchstaben „CE" und muß
dem Schriftbild laut Muster im Anhang 2 entspre-
chen. Die verschiedenen Bestandteile der CE-
Kennzeichnung müssen gleich hoch sein. Die
Mindesthöhe hat 5 Millimeter (mm) zu betragen.
Bei kleinen PSA kann von dieser Mindesthöhe
abgewichen werden.

(2) Bei PSA der Kategorie III ist der CE-
Kennzeichnung die Kennummer der zugelassenen
Prüfstelle für PSA, die die Überwachung der
Fertigung (Qualitätssicherung für das Endprodukt
gemäß § 14 oder Überwachung des Qualitäts-
sicherungssystems gemäß § 16) durchführt, anzu-
fügen.

(3) Bei PSA der Kategorien I und II sind der
CE-Kennzeichnung die beiden letzten Ziffern des
Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht
wurde, anzufügen.

(4) Die CE-Kennzeichnung ist an jeder PSA so
anzubringen, daß sie während der voraussicht-
lichen Lebensdauer dieser PSA gut sichtbar,
leserlich und dauerhaft erhalten bleibt. Ist dies
jedoch auf Grund der besonderen Merkmale der
PSA nicht möglich, so kann die CE-Kennzeich-
nung statt auf der PSA auf der Verpackung
angebracht werden. Sie ist in jedem Fall der
Verwenderinformation anzuschließen oder dort
abzudrucken.

(5) Es ist verboten, auf PSA Kennzeichnungen
anzubringen, durch die Personen hinsichtlich der
Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kenn-
zeichnung irregeführt werden könnten. Jede
andere Kennzeichnung darf auf der PSA ange-

bracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und
Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beein-
trächtigt.

(6) Falls auf die PSA auch andere Rechtsvor-
schriften anzuwenden sind, die andere Aspekte
behandeln und auf Grund derer die CE-Kenn-
zeichnung vorgesehen ist, so wird mit der CE-
Kennzeichnung bescheinigt, daß die Übereinstim-
mung der PSA auch mit den zutreffenden
Bestimmungen dieser anderen Rechtsvorschriften
vorliegt.

(7) Wenn jedoch entsprechend einer oder
mehrerer dieser Rechtsvorschriften während einer
Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden
Rechtsvorschriften freisteht, so wird durch die
CE-Kennzeichnung lediglich die Übereinstimmung
mit den zutreffenden Bestimmungen der vom
Hersteller der PSA angewendeten Rechtsvorschrif-
ten bescheinigt. In diesem Falle müssen die der
PSA beiliegenden Unterlagen, Hinweise oder
Anleitungen die Nummern der jeweils angewende-
ten EWR-Richtlinien, die durch die Rechtsvor-
schriften umgesetzt werden, tragen. Die Nummern
der EWR-Richtlinien für die Sicherheit von PSA
ergeben sich aus § l Abs. 2.

BAUMUSTERPRÜFUNG
§ 11. Die Baumusterprüfung ist das Verfahren,

nach dem eine zugelassene Prüfstelle feststellt und
bescheinigt, daß das Modell der PSA den
zutreffenden Bestimmungen dieser Verordnung
entspricht.

§ 12. (1) Der Antrag auf eine Baumusterprüfung
ist für das betreffende Modell der PSA bei einer
einzigen zugelassenen Prüfstelle einzubringen und
hat folgende Angaben und Unterlagen zu
enthalten :

1. Name und Anschrift des Herstellers oder des
Inverkehrbringers,

2. Ort der Herstellung der PSA,
3. die technische Dokumentation (§ 7).

(2) Dem Antrag ist eine angemessene Zahl von
Exemplaren des zuzulassenden Modells der PSA
beizufügen.

§ 13. (1) Die zugelassene Prüfstelle hat die
Baumusterprüfung nach den nachstehenden Moda-
litäten durchzuführen:

1. Prüfung der technischen Dokumentation.

1.1. Die Prüfstelle hat die technische Dokumenta-
tion zu prüfen und festzustellen, ob diese in
bezug auf die zutreffenden harmonisierten
Europäischen Normen angemessen sind;

1.2. wenn der Hersteller die zutreffenden harmo-
nisierten Europäischen Normen nicht oder nur
teilweise angewendet hat oder solche Normen
nicht vorliegen, hat die Prüfstelle zu über-
prüfen, ob die vom Hersteller angewandten
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Normen oder sonstigen technischen Spezifi-
kationen in bezug auf die zutreffenden
grundlegenden Sicherheitsanforderungen (III.
Abschnitt) angemessen sind, bevor sie prüft,
ob die technische Dokumentation in bezug auf
diese technischen Spezifikationen angemessen
ist.

2. Prüfung des Modells der PSA:
Bei der Prüfung des Modells der PSA hat sich
die Prüfstelle zu vergewissern, daß dieses in
Übereinstimmung mit der technischen Doku-
mentation hergestellt worden ist und gemäß
seiner Bestimmung sicher verwendet werden
kann.

2.1. Sie hat die erforderlichen Prüfungen und
Versuche durchzuführen, um festzustellen, ob
das Modell der PSA den zutreffenden
harmonisierten Europäischen Normen ent-
spricht;

2.2. Wenn der Hersteller die harmonisierten
Europäischen Normen nicht oder nur teil-
weise angewendet hat oder solche Normen
nicht vorliegen, so hat die Prüfstelle die
erforderlichen Prüfungen und Versuche
durchzuführen, um festzustellen, ob das
PSA-Modell den vom Hersteller angewand-
ten Normen oder sonstigen technischen
Spezifikationen entspricht, sofern diese in
bezug auf die zutreffenden grundlegen-
den Sicherheitsanforderungen (III. Abschnitt)
angemessen sind.

(2) Entspricht das Modell der PSA den
einschlägigen Bestimmungen, so hat die Prüfstelle
eine Baumusterbescheinigung auszustellen, die dem
Antragsteller zuzustellen ist. Die Baumusterbe-
scheinigung hat die Ergebnisse der Prüfung, die
gegebenenfalls an sie geknüpften Bedingungen
sowie die zur Identifizierung des Modells der
PSA erforderlichen Beschreibungen und Zeich-
nungen zu enthalten.

(3) Ausfertigungen der Baumusterbescheinigung
sind über Aufforderung dem Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten oder der von
ihm namhaft gemachten zuständigen Behörde und
weiters über entsprechend begründeten Antrag
anderen zugelassenen Prüfstellen zu übermitteln.
Über Aufforderung bzw. begründeten Antrag ist
diesen Stellen auch eine Abschrift der technischen
Dokumentation und der Protokolle über die
durchgeführten Prüfungen und Versuche zu über-
mitteln.

(4) Der Hersteller oder sein in Österreich
Bevollmächtigter oder der Inverkehrbringer hat
die zugelassene Prüfstelle, die die Baumusterbe-
scheinigung ausgestellt hat, über alle sicherheits-
relevanten Änderungen bei der PSA zu unter-
richten, die vorgenommen werden sollen. Die
zugelassene Prüfstelle hat diese Änderungen zu

prüfen und bei positivem Prüfungsergebnis die
Baumusterbescheinigung für dieses Modell der
PSA zu ergänzen. Abs. 3 ist anzuwenden.

(5) Die zugelassene Prüfstelle, die die Aus-
stellung einer Baumusterbescheinigung oder einer
Ergänzung der Baumusterbescheinigung verwei-
gert, hat dies unter Angabe der Gründe hiefür dem
Antragsteller und dem Bundesminsterium für
wirtschaftliche Angelegenheiten und über entspre-
chend begründeten Antrag anderen zugelassenen
Prüfstellen mitzuteilen. Gleiches gilt für die
Zurückziehung einer Baumusterbescheinigung
oder einer Ergänzung der Baumusterbescheini-
gung.

(6) Wenn die zugelassene Prüfstelle die Aus-
stellung einer Baumusterbescheinigung oder einer
Ergänzung der Baumusterbescheinigung verweigert
oder diese zurückzieht, steht dem Antragsteller
binnen 14 Tagen die Aufsichtsbeschwerde an das
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten zu. In der Aufsichtsbeschwerde hat der
Antragsteller die Gründe darzulegen, die zu einer
Ausstellung der Baumusterbescheinigung oder einer
Ergänzung der Baumusterbescheinigung hätten
führen müssen.

(7) Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat die Aufsichtsbeschwerde zu
prüfen und kann die zugelassene Prüfstelle, die die
Ausstellung einer Baumusterbescheinigung oder
einer Ergänzung der Baumusterbescheinigung
verweigert oder diese zurückgezogen hat, oder
eine andere zugelassene Prüfstelle auf Kosten des
Antragstellers mit einer neuerlichen Baumuster-
prüfung oder Ergänzungsprüfung beauftragen.

(8) Die Unterlagen für die Baumusterprüfung
sind für das Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten oder der von ihm namhaft
gemachten zuständigen Behörde während eines
Zeitraumes von zehn Jahren nach Inverkehrbringen
der PSA zur Verfügung zu halten.

(9) Die Baumusterbescheinigung und gegebenen-
falls die Ergänzung der Baumusterbescheinigung ist
in derselben Sprache wie die Original-Verwender-
information abzufassen. Wenn die PSA für die
Verwendung in Österreich bestimmt ist, ist sie in
deutscher Sprache abzufassen oder zumindest in
deutscher Übersetzung anzufertigen, wobei die
Original-Baumusterbescheinigung beizustellen ist.

KONTROLLE DER FERTIGEN PSA -
QUALITÄTSSICHERUNG

Qualitätssicherung für das Endprodukt

§ 14. (1) Der Hersteller hat alle erforderlichen.
Vorkehrungen zu treffen, damit im Fertigungs-
prozeß einschließlich der Endprüfung der PSA
sowie der Tests die Einheitlichkeit der Produktion
und die Übereinstimmung dieser PSA mit dem in
der Baumusterbescheinigung beschriebenen Bau-
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muster sowie mit den zutreffenden grundlegenden
Sicherheitsanforderungen (III. Abschnitt) sicherge-
stellt ist.

(2) Eine zugelassene Prüfstelle hat die erforder-
lichen Kontrollen durchzuführen. Diese Kontrollen
sind nach dem Zufallsprinzip im Abstand von
mindestens einem Jahr durchzuführen.

(3) Zur Überprüfung der Übereinstimmung der
PSA ist von der zugelassenen Prüfstelle eine
angemessene Probe der PSA zu entnehmen; diese
Probe ist Prüfungen und geeigneten, in den
harmonisierten Europäischen Normen festgelegten
oder zum Nachweis der Übereinstimmung mit den
zutreffenden grundlegenden Sicherheitsanforderun-
gen (III. Abschnitt) erforderlichen Tests zu
unterziehen.

(4) Falls die zugelassene Prüfstelle nicht mit
derjenigen Prüfstelle ident ist, die die betreffende
Baumusterbescheinigung ausgestellt hat, hat sie sich
im Falle von Schwierigkeiten bei der Beurteilung
der Übereinstimmung der Proben mit dieser
anderen Prüfstelle in Verbindung zu setzen.

(5) Die zugelassene Prüfstelle hat dem Hersteller
ein Gutachten auszustellen. Falls in dem Gutachten
eine Uneinheitlichkeit der Produktion oder die
Nichtübereinstimmung der überprüften PSA mit
dem in der Baumusterbescheinigung beschriebenen
Baumuster und mit den zutreffenden grundlegen-
den Sicherheitsanforderungen (III. Abschnitt) fest-
gestellt wird, hat die zugelassene Prüfstelle, die der
Art des Mangels bzw. der festgestellten Mängel
angemessenen Maßnahmen zu setzen. Sie hat
hierüber das Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten zu unterrichten.

(6) Der Hersteller hat den Bericht der Prüfstelle
aufzubewahren und über Anforderung dem
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten oder einer von ihm namhaft gemachten
zuständigen Behörde oder der zugelassenen Stelle
vorzulegen.

(7) Wenn die zugelassene Stelle wegen des
festgestellten Mangels das weitere Inverkehrbrin-
gen der betreffenden PSA verhindert, steht dem
Antragsteller binnen 14 Tagen die Aufsichtsbe-
schwerde an das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Angelegenheiten zu. In der Aufsichtsbe-
schwerde sind die Gründe darzulegen, warum es
zu keiner Verhinderung des Inverkehrbringens
hätte kommen dürfen.

(8) Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat die Aufsichtsbeschwerde zu
prüfen und kann die zugelassene Stelle, die das
Inverkehrbringen verhindert hat, oder eine andere
zugelassene Stelle auf Kosten des Antragstellers mit
einer neuerlichen Kontrolle beauftragen.

Qualitätssicherungssystem mit Überwachung

System

§ 15. (1) Im Rahmen dieses Verfahrens hat der
Hersteller einen Antrag auf Genehmigung seines
Qualitätssicherungssystems bei einer zugelassenen
Prüfstelle einzubringen. Der Antrag hat zu
umfassen:

1. alle Angaben zu der in Betracht gezogenen
PSA-Kategorie, gegebenenfalls einschließlich
der technischen Dokumentation zu dem
baumustergeprüften Modell der PSA;

2. die Dokumentation zum Qualitätssicherungs-
system;

3. die Zusicherung, daß die Verpflichtungen, die
sich aus dem Qualitätssicherungssystem
ergeben, eingehalten werden und daß dessen
Anpassung und Effizienz gewährleistet wird.

(2) Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems
mit Überwachung ist zur Überprüfung der Über-
einstimmung der PSA mit den zutreffen-
den grundlegenden Sicherheitsanforderungen
(III. Abschnitt) jede PSA zu prüfen und den
geeigneten, in den harmonisierten Europäischen
Normen festgelegten oder zum Nachweis der
Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen (III. Abschnitt) erforderlichen
Tests zu unterziehen.

(3) Die Dokumentation zum Qualitätssiche-
rungssystem hat insbesondere eine angemessene
Beschreibung zu enthalten:

1. der Qualitätsziele, des Organigramms, der
Verantwortungsbereiche des Managements
sowie seiner Zuständigkeiten bei der Quali-
tätssicherung;

2. der Kontrollen und Tests, die nach der
Fertigung vorgenommen werden müssen;

3. der Mittel, mit denen sich die Effizienz des
Qualitätssicherungssystems überprüfen läßt.

(4) Die zugelassene Prüfstelle hat das Qualitäts-
sicherungssystem daraufhin zu beurteilen, ob es
den Abs. l bis 3 entspricht. Bei Qualitätssiche-
rungssystemen, die auf der Umsetzung der
zutreffenden harmonisierten Europäischen Nor-
men beruhen, hat sie von der Übereinstimmung mit
diesen Bestimmungen auszugehen.

(5) Die zugelassene Prüfstelle, die den Audit
durchführt, hat alle erforderlichen objektiven
Evaluierungen der Einzelheiten des Qualitätssiche-
rungssystems vorzunehmen und insbesondere zu
überprüfen, ob das System die Übereinstimmung
der fertigen PSA mit dem genehmigten Modell der
PSA gewährleistet.

(6) Die Entscheidung ist dem Hersteller zuzu-
stellen. Sie hat die Ergebnisse der Kontrolle sowie
den begründeten Evaluierungsbefund zu umfassen.
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(7) Der Hersteller hat die zugelassene Prüfstelle,
die das Qualitätssicherungssystem genehmigt hat,
über alle geplanten Änderungen des Qualitäts-
sicherungssystems zu informieren.

(8) Die Prüfstelle hat die vorgeschlagenen
Änderungen zu prüfen und darüber zu befinden,
ob das geänderte Qualitätssicherungssystem den
einschlägigen Bestimmungen entspricht. Die Ent-
scheidung ist dem Hersteller zuzustellen. Sie hat
die Ergebnisse der Kontrolle sowie den begrün-
deten Evaluierungsbefund zu enthalten.

(9) Wenn die zugelassene Stelle die Genehmi-
gung eines Qualitätssicherungssystems bzw. die
Genehmigung zur Änderung eines Qualitätssiche-
rungssystems verweigert oder diese zurückzieht, so
steht dem Antragsteller binnen 14 Tagen die
Aufsichtsbeschwerde an das Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten zu. In der Auf-
sichtsbeschwerde sind die Gründe darzulegen, die
zu einer Genehmigung hätten führen müssen.

(10) Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat die Aufsichtsbeschwerde zu
prüfen und kann die zugelassene Stelle, die die
Genehmigung des Qualitätssicherungssystems bzw.
die Genehmigung einer Änderung des Qualitäts-
sicherungssystems verweigert oder zurückgezogen
hat, oder eine andere zugelassene Stelle auf Kosten
des Antragstellers mit einem neuerlichen Genehmi-
gungsverfahren beauftragen.

Überwachung

§ 16. (1) Durch die Überwachung ist sicherzu-
stellen, daß der Hersteller die Verpflichtungen, die
sich aus dem genehmigten Qualitätssicherungs-
system ergeben, ordnungsgemäß einhält.

(2) Der Hersteller hat der zugelassenen Prüf-
stelle zu Überwachungszwecken den Zutritt zu
Kontroll-, Test- und Lagerräumlichkeiten für die
PSA zu gestatten und alle erforderlichen Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen, insbesondere

1. die Dokumentation zum Qualitätssicherungs-
system,

2. die technische Dokumentation,
3. die Qualitätssicherungshandbücher.

(3) Die zugelassene Prüfstelle hat regelmäßig
Audits durchzuführen, um sich davon zu über-
zeugen, daß der Hersteller das genehmigte
Qualitätssicherungssystem aufrechterhält und an-
wendet. Sie hat dem Hersteller die jeweiligen
Audit-Berichte zu übermitteln.

(4) Darüber hinaus hat die zugelassene Prüfstelle
unangemeldete Kontrollen beim Hersteller durch-
zuführen. Hierbei ist dem Hersteller ein Protokoll
und gegebenenfalls ein Audit-Bericht vorzulegen.

(5) Der Hersteller hat die Berichte der
zugelassenen Prüfstelle über Anforderung dem
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten oder der von ihm namhaft gemachten
Behörde oder der zugelassenen Stelle vorzulegen.

III. ABSCHNITT: GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSANFORDERUNGEN AN

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

TEIL 1: ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
AN ALLE PSA

Grundsatzbestimmung

§ 17. PSA müssen einen angemessenen Schutz
gegen die jeweils auftretenden Risiken bieten.

Grundsätze der Gestaltung

Ergonomie

§ 18. PSA müssen so ausgelegt und hergestellt
werden, daß der Verwender unter den bestim-
mungsgemäßen und vorhersehbaren Einsatzbedin-
gungen die mit Risiken verbundene Tätigkeit
normal ausüben kann und dabei über einen
möglichst hohen und den Risiken entsprechenden
Schutz verfügt.

Schutzklassen und Schutzniveau

Höchstmögliches Schutzniveau

§ 19. Als optimaler Schutzgrad für die Gestal-
tung gilt der Schutzgrad, bei dessen Überschrei-
tung die Beeinträchtigung beim Tragen der PSA
einer tatsächlichen Verwendung während der
Risikodauer oder einer normalen Ausführung der
Tätigkeit entgegenstehen würde.

Schutzklassen entsprechend dem Risikograd

§ 20. Ergeben sich für die unterschiedlichen
vorhersehbaren Einsatzbedingungen unterschiedli-
che Intensitätsgrade desselben Risikos, müssen bei
der PSA-Gestaltung entsprechende Schutzklassen
berücksichtigt werden.

Unschädlichkeit der PSA

Gefährliche und störende Eigenschaften der PSA

§ 21. Die PSA müssen so ausgelegt und
hergestellt werden, daß sie unter den vorherseh-
baren Einsatzbedingungen keine Gefahren und
Störungen verursachen.

Geeignete Ausgangswerkstoffe

§ 22. Die Ausgangswerkstoffe der PSA oder ihre
möglichen Zersetzungsprodukte dürfen keine
schädlichen Auswirkungen auf die Hygiene oder
Gesundheit des Verwenders haben.

314
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Angemessener Oberflächenzustand jedes Teils
einer PSA, das mit dem Verwender in Berührung

kommt

§ 23. Teile einer PSA, die mit dem Verwender
während der Tragedauer in Berührung kommen
oder kommen können, dürfen keine Unebenheiten,
scharfe Kanten, vorspringende Spitzen usw. auf-
weisen, die eine gesundheitliche Beeinträchtigung
oder Verletzungen hervorrufen könnten.

Höchstzulässige Behinderung des Verwenders

§ 24. Die PSA dürfen die erforderlichen
Bewegungen und Körperhaltungen sowie die
Sinneswahrnehmung so wenig wie möglich behin-
dern. Sie dürfen ferner nicht zu gefährlichen
Bewegungen des Verwenders führen, die ihn selbst
oder Dritte gefährden.

Bequemlichkeit und Effizienz

Anpassung der PSA an die Gestalt des Verwenders

§ 25. Die PSA müssen so ausgelegt und
hergestellt werden, daß sie so einfach wie möglich
an dem Verwender in der geeigneten Position
angelegt werden können und während der voraus-
sichtlich erforderlichen Tragedauer unter Berück-
sichtigung der Fremdeinwirkungen der erforderli-
chen Bewegungen und Körperhaltungen in ihrer
Position bleiben. Dazu müssen die PSA mit allen
geeigneten Mitteln wie passenden Verstell- und
Haltesystemen oder einer ausreichenden Auswahl
an Größen und Maßen so gut wie möglich eine
optimale Anpassung an die Gestalt des Verwenders
ermöglichen.

Leichtigkeit und Festigkeit der Konstruktion

§ 26. (1) Unbeschadet der Festigkeit ihrer
Konstruktion und ihrer Wirksamkeit müssen die
PSA so leicht wie möglich sein.

(2) Neben den jeweils zutreffenden Zusatz-
anforderungen für besondere Risiken (Teil 3 : §§ 42
bis 63), die die PSA erfüllen müssen, damit ein
wirksamer Schutz vor den relevanten Risiken
gewährleistet ist, müssen sie eine ausreichende
Widerstandsfähigkeit gegen die unter den vorher-
sehbaren Einsatzbedingungen üblichen Fremdein-
wirkungen aufweisen.

Erforderliche Kompatibilität von PSA, die vom
Verwender gleichzeitig getragen werden sollen

§ 27. Werden von ein und demselben Hersteller
oder Inverkehrbringer mehrere PSA-Modelle
unterschiedlicher Bauart oder Ausführung, die
zum gleichzeitigen Schutz benachbarter Körper-
teile bestimmt sind, in Verkehr gebracht, so müssen
diese PSA-Modelle untereinander kompatibel sein.

TEIL 2: ZUSÄTZLICHE GEMEINSAME
ANFORDERUNGEN FÜR MEHRERE PSA-

ARTEN ODER PSA-TYPEN

PSA mit Verstellsystem

§ 28. Weisen die PSA Verstellsysteme auf, so
müssen diese so ausgelegt und hergestellt werden,
daß sie sich nach der Einstellung unter den
vorhersehbaren Einsatzbedingungen nicht von
selbst verstellen können.

PSA, die die zu schützenden Körperteile umhüllen

§ 29. Die PSA, die die zu schützenden Körper-
teile umhüllen, müssen soweit wie möglich aus-
reichend belüftet sein, um die Transpiration
während des Tragens zu begrenzen; andernfalls
müssen sie soweit wie möglich mit Vorrichtungen
versehen sein, die den Schweiß absorbieren.

PSA für Gesicht, Augen und Atemwege

§ 30. (1) Die PSA für das Gesicht, die Augen
und die Atemwege dürfen das Gesichtsfeld und die
Sicht des Verwenders so wenig wie möglich
einschränken.

(2) Der Augenschutz dieser PSA muß einen
Grad an optischer Neutralität aufweisen, der mit
der Art von mehr oder weniger feinen Präzisions-
arbeiten und/oder langwierigen Arbeiten vereinbar
ist.

(3) PSA sind so herzustellen oder mit Vorrich-
tungen zur Belüftung zu versehen, daß die Bildung
von Beschlag vermieden wird.

(4) PSA-Modelle für Verwender mit. Sehhilfen
müssen für das gleichzeitige Tragen der PSA und
von Brillen oder der PSA und von Kontaktlinsen
ausgelegt sein.

PSA, die einer Alterung ausgesetzt sind

§ 31. (1) Wenn die vom Hersteller oder
Inverkehrbringer für die neuen PSA angestrebten
Leistungen durch Alterung wesentlich beeinträch-
tigt werden können, so ist das Herstellungsdatum
und/oder, wenn möglich, das Verfalldatum unaus-
löschlich und eindeutig auf jedem Exemplar oder
austauschbaren Bestandteil der in den Verkehr
gebrachten PSA sowie auf der Verpackung
anzugeben.

(2) Kann der Hersteller oder Inverkehrbringer
keine präzisen Angaben über die Lebensdauer einer
PSA machen, so sind in der Verwenderinformation
alle zweckdienlichen Angaben anzuführen, die dem
Käufer oder Verwender die Möglichkeit geben,
unter Berücksichtigung des Qualitätsniveaus des
PSA-Modells und der tatsächlichen Bedingungen
der Lagerung, Verwendung, Reinigung, Überprü-
fung und Wartung in der Praxis, eine plausible
Verfallzeit zu bestimmen.
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(3) Falls eine spürbare rasche Veränderung der
Leistung der PSA anscheinend auf der Alterung
beruht, die auf die periodische Durchführung eines
vom Hersteller oder Inverkehrbringer empfohlenen
Reinigungsverfahrens zurückzuführen ist, so ist,
wenn möglich, auf jedem in Verkehr gebrachten
PSA-Exemplar anzugeben, wie oft die PSA
höchstens gereinigt werden darf und daß bei
Überschreiten des Grenzwerts die PSA zu über-
prüfen oder auszumustern ist. Wenn dies auf dem
PSA-Exemplar nicht möglich ist, sind diese
Angaben in der Verwenderinformation zu machen.

PSA, die bei ihrer Verwendung mitgerissen werden
können

§ 32. Wenn bei den vorhersehbaren Einsatz-
bedingungen insbesondere das Risiko besteht, daß
die PSA von einem beweglichen Teil mitgerissen
werden und der Verwender hiedurch gefährdet
werden kann, muß die Zugfestigkeit ihrer wesent-
lichen Bestandteile so ausgelegt sein, daß bei einem
Überschreiten dieses Wertes eine Gefährdung
durch den Bruch eines der wesentlichen Bestand-
teile ausgeschaltet wird.

PSA, die für eine Verwendung in explosionsge-
fährdeter Umgebung bestimmt sind

§ 33. PSA, die für eine Verwendung in
explosionsgefährdeter Umgebung bestimmt sind,
müssen so ausgelegt und hergestellt werden, daß
kein elektrischer, elektrostatischer oder mechanisch
verursachter Lichtbogen oder Funken entstehen
kann, der ein explosives Gemisch entzünden
könnte.

PSA für rasche Einsätze

§ 34. (1) PSA, die für rasche Einsätze bestimmt
sind oder die schnell angelegt und/oder abgelegt
werden müssen, müssen so ausgelegt und her-
gestellt werden, daß sie in möglichst kurzer Zeit
angelegt und/oder abgelegt werden können.

(2) Besitzen diese PSA Halterungs- und
Verschlußsysteme, so müssen sich diese leicht und
rasch handhaben lassen.

PSA für Einsätze unter extremen Bedingungen

§ 35. (1) Die Verwenderinformation für PSA für
Einsätze unter extremen Bedingungen im Sinne des
§ 4 Z 3 muß insbesondere auch Angaben für die
ausschließliche Anwendung durch besonders
geschulte Personen enthalten, die qualifiziert sind,
um diese entsprechend zu interpretieren und ihre
Anwendung durch den Verwender sicherzustellen.
In der Verwenderinformation sind auch die
Maßnahmen zu beschreiben, wie geprüft werden
kann, ob die PSA vom Verwender richtig angelegt
wurde und einsatzfähig ist.

(2) Verfügt die PSA über ein Alarmsystem, das
aktiviert wird, sobald das normalerweise gewähr-
leistete Schutzniveau nicht mehr vorhanden ist, so
muß dieses so ausgelegt und angeordnet sein, daß
der Alarm vom Verwender unter den vorherseh-
baren bestimmungsgemäßen Einsatzbedingungen
wahrgenommen werden kann.

PSA mit vom Verwender einstellbaren oder
abnehmbaren Bestandteilen

§ 36. Umfassen PSA Bestandteile, die der
Verwender einstellen oder zum Zwecke des
Austausches abnehmen kann, so müssen diese so
ausgelegt und hergestellt werden, daß sie ohne
Werkzeug problemlos eingestellt, ausgebaut und
zusammengesetzt werden können.

An einen äußeren Apparat anschließbare PSA

§ 37 Wenn PSA mit einem Verbindungssystem
ausgestattet sind, das an ein äußeres Gerät
angeschlossen werden kann, so muß ihr Anschluß-
teil so ausgelegt und hergestellt sein, daß es
unverwechselbar nur an eine geeignete Gerätetype
angeschlossen werden kann.

PSA mit einem Flüssigkeitskreislauf

§ 38. Sind PSA mit einem Flüssigkeitskreislauf
ausgestattet, so ist dieser so festzulegen bzw
auszulegen und anzuordnen, daß unabhängig von
Körperhaltungen oder Bewegungen des Verwen-
ders unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen
die Zirkulation der Flüssigkeit in der Nähe des
gesamten zu schützenden Körperteils in geeigneter
Weise erfolgen kann.

PSA mit einer oder mehreren direkt oder indirekt
sicherheitsrelevanten Markierungen oder Kenn-

zeichnungen

§ 39. (1) Bei den direkt oder indirekt sicher-
heitsrelevanten Markierungen oder Kennzeichnun-
gen müssen vereinheitlichte Piktogramme oder
Ideogramme verwendet werden, die problemlos
lesbar sind und dies während der vorhersehbaren
Lebensdauer dieser PSA bleiben. Diese Markierun-
gen oder Kennzeichnungen müssen ferner voll-
ständig, präzise und verständlich sein, so daß
Mißverständnisse ausgeschlossen sind. Wenn der-
artige Markierungen oder Kennzeichnungen Wör-
ter oder Sätze umfassen, müssen sie jedenfalls auch
in deutscher Sprache abgefaßt sein.

(2) Ist es auf Grund der beschränkten Dimen-
sionen einer PSA oder eines PSA-Bestandteils nicht
möglich, darauf die gesamte erforderliche Markie-
rung oder Kennzeichnung oder einen Teil der
Markierung oder Kennzeichnung anzubringen, so
ist diese auf der Verpackung und in der
Verwenderinformation anzugeben.
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Für die Signalisierung des Verwenders geeignete
PSA-Bekleidung

§ 40. Die PSA-Bekleidung, die unter den
vorhersehbaren Einsatzbedingungen den Verwen-
der einzeln und sichtbar signalisieren soll, muß
einen oder mehrere leuchtende bzw. reflektierende
Teile umfassen, die an geeigneter Stelle anzu-
bringen sind. Die Leuchtkraft und die photo-
metrischen und kolorimetrischen Eigenschaften
sind entsprechend auszulegen.

PSA für mehrere Risiken

§ 41. Eine PSA, die den Verwender vor
mehreren Risiken schützen soll, die gleichzeitig
auftreten können, ist so auszulegen und her-
zustellen, daß insbesondere die grundlegenden
Sicherheitsanforderungen hinsichtlich jedes einzel-
nen besonderen Risikos (Teil 3: §§ 42 bis 63)
erfüllt werden.

TEIL 3: ZUSATZANFORDERUNGEN FÜR
BESONDERE RISIKEN

Schutz gegen mechanische Stöße

Stöße durch herabfallende oder herausgeschleu-
derte Gegenstände und durch Aufprall eines

Körperteils auf ein Hindernis

§ 42. Die für diese Art von Risiken geeigneten
PSA müssen die Wirkung eines Stoßes dämpfen
können und so Quetsch- oder Stichverletzungen
des geschützten Körperteils vorbeugen, und zwar
mindestens bis zu einem Aufprallenergieniveau, bei
dessen Überschreitung die übermäßigen Abmes-
sungen oder das übermäßige Gewicht der •
Dämpfungsvorrichtung der tatsächlichen Verwen-
dung der PSA während der voraussichtlich
erforderlichen Tragedauer entgegenstünden.

Sturzunfälle

§ 43. Die Laufsohlen des Schuhwerks, die Stürze
durch Ausgleiten verhüten sollen, müssen so
ausgelegt, hergestellt oder mit geeigneten aufge-
setzten Vorrichtungen versehen sein, daß je nach
Bodenbeschaffenheit und -zustand durch Eingriff
oder Reibung fester Halt gewährleistet ist.

§ 44. (1) Die PSA, die Stürze aus der Höhe oder
ihre negativen Auswirkungen verhüten sollen,
müssen eine Vorrichtung zum Halten des Körpers
und ein Verbindungssystem umfassen, das mit
einem sicheren Ankerpunkt verbunden werden
kann. Sie müssen so ausgelegt und hergestellt
werden, daß bei Verwendung unter den vorher-
sehbaren Einsatzbedingungen der Absturz des
Körpers so gering wie möglich ist und damit ein
Aufprall gegen ein Hindernis vermieden wird, ohne
daß die Bremskraft hiebei die Schwelle erreicht, bei

der körperliche Schädigungen auftreten oder ein
Bestandteil der PSA sich öffnet oder bricht, was
zum Absturz des Verwenders führen könnte.

(2) Es ist ferner sicherzustellen, daß sich der
Verwender bei einem Sturz nach der Abbremsung
in einer Lage befindet, in der er gegebenenfalls die
Bergung abwarten kann.

(3) In die Verwenderinformation sind insbe-
sondere zweckdienliche Angaben zu folgenden
Punkten aufzunehmen:

1. erforderlichenfalls Merkmale des sicheren
Ankerpunktes sowie erforderliche lichte
Höhe unterhalb des Verwenders;

2. optimales Anlegen der Haltevorrichtung und
Befestigen des Verbindungssystems am siche-
ren Ankerpunkt.

Mechanische Schwingungen

§ 45. (1) Die PSA zur Verhütung negativer
Auswirkungen von mechanischen Schwingungen
müssen die für den geschützten Körperteil schäd-
lichsten Schwingungskomponenten in angemesse-
ner Art und Weise abschwächen können.

(2) Der tatsächliche Wert der Beschleunigungen,
denen der Verwender durch diese Schwingungen
ausgesetzt ist, darf in keinem Fall die Grenzwerte
überschreiten, die für die Dauer der täglichen
Höchstexposition, die für den geschützten Körper-
teil vorhersehbar ist, empfohlen sind.

Schutz gegen die (statische) Kompression eines
Körperteils

§ 46. PSA, die einen Körperteil gegen (statische)
Kompression schützen sollen, müssen deren
Wirkung so weit mildern können, daß ernsten
Verletzungen oder chronischen Beeinträchtigungen
vorgebeugt wird.

Schutz gegen oberflächliche mechanische
Verletzungen

§ 47. Die Ausgangswerkstoffe und andere
Bestandteile der PSA, die den Körper oder einen
Körperteil gegen oberflächliche mechanische Ver-
letzungen wie Abschürfungen, Stiche, Abschnitte
oder Bisse schützen sollen, müssen so ausgewählt
oder ausgelegt und angeordnet werden, daß diese
Arten von PSA einen unter den vorhersehbaren
Einsatzbedingungen geeigneten Widerstand gegen
Abrieb, Durchlöcherung und Schnitte bieten.

Schutz gegen Ertrinken

§ 48. (1) PSA, mit denen ein Ertrinken verhütet
werden soll (Rettungswesten, Schwimmwesten und
Rettungskombinationen), müssen den möglicher-
weise erschöpften oder bewußtlosen Verwender,
der in eine Flüssigkeit gestürzt ist, so schnell wie
möglich ohne gesundheitliche Gefährdung an die
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Oberfläche zurückbringen und ihn in einer Posi-
tion halten, die ihm bis zur Bergung das Atmen
ermöglicht.

(2) Diese PSA müssen ganz oder teilweise aus
permanent schwimmfähigem Material bestehen
oder sich durch automatisch oder manuell aus-
gelöste Gaszufuhr oder aber über ein Mundventil
aufblasen lassen.

(3) Unter den vorhersehbaren Einsatzbedingun-
gen müssen

1. die PSA der Aufprallenergie beim Aufschlag
auf die Flüssigkeit sowie der normalen
Einwirkung dieser Flüssigkeit standhalten
können, ohne daß hiedurch ihre Funktions-
fähigkeit beeinträchtigt wird;

2. aufblasbare PSA sich rasch und vollständig
aufblasen lassen.

(4) Wenn es auf Grund der vorhersehbaren
besonderen Einsatzbedingungen erforderlich ist,
müssen bestimmte PSA-Typen außerdem eine oder
mehrere der folgenden Zusatzanforderungen
erfüllen :

1. Ausstattung mit den gesamten Aufblasvor-
richtungen gemäß Abs. 2 und/oder eine
optische oder akustische Signaleinrichtung;

2. Ausstattung mit einer Einhänge- und Halte-
vorrichtung, mit der der Verwender aus der
Flüssigkeit gezogen werden kann;

3. Auslegung für längeren Einsatz während der
gesamten Tätigkeit, bei der die Gefahr
besteht, daß der eventuell bekleidete Ver-
wender in die Flüssigkeit stürzt, oder bei der
er in die Flüssigkeit eintauchen muß.

§ 49. Schwimmhilfen, das sind Kleidungsstücke,
die ein Maß an Schwimmfähigkeit gewährleisten,
die dem voraussichtlichen Gebrauch entsprechen
und eine positive Unterstützung im Wasser bieten,
dürfen unter den vorhersehbaren Verwendungsbe-
dingungen keine Beeinträchtigung der Bewegungs-
freiheit des Verwenders mit sich bringen, sodaß
dieser insbesondere schwimmen oder handeln
kann, um sich außer Gefahr zu begeben oder
anderen Personen zu Hilfe zu kommen.

Schutz gegen die schädlichen Auswirkungen von
Lärm

§ 50. (1) PSA zur Verhütung schädlicher
Auswirkungen von Lärm müssen unter den
vorhersehbaren Einsatzbedingungen diesen soweit
mildern können, daß der vom Verwender wahr-
genommene Schallpegel in keinem Fall die für die
Verwendung der Gehörschutzmittel im Arbeit-
nehmerschutzrecht festgelegten Grenzwerte für
die tägliche Lärmexposition überschreitet.

(2) Jede PSA oder, sofern nicht möglich, ihre
Verpackung muß mit einer Kennzeichnung
versehen sein, die den Grad der Dämmung des

Schallpegels (Schalldämmwert) und den Wert des
durch die PSA sichergestellten Komfortindexes
angibt.

Schutz gegen Hitze und/oder Feuer

Thermische Isolierung und mechanische Festigkeit

§ 51. Die thermische Isolierfähigkeit und die
mechanische Festigkeit von PSA, die den Körper
oder Körperteile gegen die Auswirkungen von
Hitze und/oder Feuer schützen sollen, müssen für
die vorhersehbaren Einsatzbedingungen entspre-
chend ausgelegt sein.

Ausgangswerkstoffe und andere Bestandteile

§ 52. (1) Die Ausgangswerkstoffe und die
anderen für den Schutz gegen die Strahlungs-
und Konvektionswärme geeigneten Bestandteile
müssen einen geeigneten Transmissionskoeffizien-
ten für den auftreffenden Wärmefluß sowie eine
ausreichend hohe Flammfestigkeit aufweisen, so
daß jede Gefahr der Selbstentzündung unter den
vorhersehbaren Einsatzbedingungen vermieden
wird.

(2) Wenn der äußere Teil dieser Ausgangs-
werkstoffe und Bestandteile reflektierend auszule-
gen ist, muß die Reflektionsfähigkeit dem Wärme-
einwirkungsfluß im Infrarot-Strahlungsbereich an-
gemessen sein.

(3) Die Werkstoffe und anderen Bestandteile
von PSA, die für kurze Einsätze in heißer
Umgebung bestimmt sind, oder die heißen
Spritzern wie etwa geschmolzenen Massen ausge-
setzt sind, müssen ferner eine ausreichende
Wärmeaufnahmefähigkeit besitzen, damit der
größte Teil der gespeicherten Wärme erst dann
abgegeben wird, nachdem sich der Verwender von
der Gefahrenstelle entfernt und die PSA abgelegt
hat.

(4) Die Werkstoffe und anderen Bestandteile der
PSA, die möglicherweise herausgeschleuderte heiße
Massen abfangen sollen, müssen ferner Stöße
ausreichend dämpfen (§§ 42 bis 45).

(5) Die Werkstoffe und anderen Bestandteile
von PSA, die gelegentlich mit einer Flamme in
Berührung kommen können bzw. zur Herstellung
von Brandbekämpfungsausrüstungen verwendet
werden, müssen sich ferner durch eine Flammfe-
stigkeit auszeichnen, die den unter den vorherseh-
baren Einsatzbedingungen auftretenden Gefahren
entspricht. Sie dürfen unter Flammeinwirkung nicht
schmelzen und dürfen die Flammenausbreitung
nicht begünstigen.

Gebrauchsfertige vollständige PSA

§ 53. (1) Unter den vorhersehbaren Einsatz-
bedingungen
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1. muß die Wärmemenge, die durch diese PSA
auf den Verwender übertragen wird, so
gering sein, daß die während der Tragedauer
im geschützten Körperteil akkumulierte
Wärme in keinem Fall die Schmerzgrenze
oder gesundheitsschädigende Werte erreicht;

2. müssen die PSA erforderlichenfalls dem
Eindringen von Flüssigkeiten oder Dämpfen
standhalten und dürfen bei Berührungen mit
der Schutzhülle keine Verbrennungen hervor-
rufen.

(2) Besitzen PSA Kühlvorrichtungen, die die
Absorption der Wärme durch Verdunstung einer
Flüssigkeit oder Sublimation eines Feststoffes
erlauben, so müssen diese so ausgelegt werden,
daß die dabei freigesetzten flüchtigen Stoffe nach
außen und nicht zum Verwender hin abgeführt
werden.

(3) Gehört zu den PSA ein Atemschutzgerät, so
muß dieses unter den vorhersehbaren Einsatz-
bedingungen die ihm zufallende Schutzfunktion
zuverlässig gewährleisten.

(4) Insbesondere in der Verwenderinformation
für PSA-Modelle für kurze Einsätze im Hoch-
temperaturbereich sind alle zweckdienlichen Anga-
ben zu machen, mit denen sich bestimmen läßt, wie
lange der Verwender der durch die bestimmungs-
gemäß verwendeten Ausrüstungen übertragenen
Wärme maximal ausgesetzt sein darf.

Schutz gegen Kälte

Thermische Isolierung und mechanische Festigkeit

§ 54. Die thermische Isolierfähigkeit und die
mechanische Festigkeit von PSA, die den Körper
oder Körperteile gegen die Auswirkungen von
Kälte schützen sollen, müssen für die vorherseh-
baren Einsatzbedingungen entsprechend ausgelegt
sein.

Ausgangswerkstoffe und andere Bestandteile

§ 55. (1) Merkmal der Ausgangswerkstoffe und
der anderen für den Schutz gegen die Kälte
geeigneten Bestandteile der PSA muß ein entspre-
chend den vorhersehbaren Einsatzbedingungen
möglichst niedriger Thermoflußkoeffizient (mög-
liche thermische Isolierfähigkeit) sein. Die flexiblen
Werkstoffe und anderen Bestandteile der PSA für
Einsätze in kalter Umgebung müssen den Flexibili-
tätsgrad bewahren, der für die erforderlichen
Bewegungen und Körperhaltungen geeignet ist.

(2) Die Werkstoffe und anderen Bestandteile der
PSA, die möglicherweise große Mengen heraus-
geschleuderter kalter Teile abfangen sollen, müssen
ferner Stöße ausreichend dämpfen (§§ 42 bis 45).

Gebrauchsfertige vollständige PSA

§ 56. (1) Unter den vorhersehbaren Einsatz-
bedingungen

1. muß die Kältemenge, die dem Verwender
durch seine PSA übertragen wird, so gering
sein, daß die während der Tragedauer an
jeder Stelle des geschützten Körperteils
akkumulierte Kälte (einschließlich der Fin-
ger- oder Zehenspitzen) in keinem Fall die
Schmerzgrenze oder gesundheitsschädigende
Werte erreicht;

2. müssen die PSA soweit möglich dem Ein-
dringen von Flüssigkeiten, wie beispielsweise
Regenwasser, standhalten und dürfen bei
Berührungen mit der kalten Schutzhülle
keine Verletzungen hervorrufen.

(2) Gehört zu den PSA ein Atemschutzgerät, so
muß dieses unter den vorhersehbaren Einsatz-
bedingungen die ihm zufallende Schutzfunktion
zuverlässig gewährleisten.

(3) Insbesondere in der Verwenderinformation
für PSA-Modelle für kurze Einsätze im Tief-
temperaturbereich sind alle zweckdienlichen Anga-
ben zur höchstzulässigen Dauer der Exposition des
Verwenders an die durch die Ausrüstung über-
tragene Kälte zu machen.

Schutz gegen Stromschläge

§ 57 (1) Die Isolierfähigkeit von PSA, die den
Körper oder Körperteile gegen. Stromschläge
schützen sollen, muß auch bei jenen elektrischen
Spannungen aufrechterhalten bleiben, denen der
Verwender unter den ungünstigsten vorherseh-
baren Umständen ausgesetzt sein kann.

(2) Dazu müssen die Ausgangswerkstoffe und
anderen Bestandteile dieser Arten von PSA so
ausgewählt oder ausgelegt und angeordnet werden,
daß der Ableitstrom, der durch die Schutzhülle
unter Versuchsbedingungen, bei denen Spannungen
eingesetzt werden, die den möglicherweise vor Ort
angetroffenen Spannungen entsprechen, gemessen
wird,

1. möglichst gering ist und
2. auf jeden Fall in Abhängigkeit von der

Toleranzschwelle unter dem höchstzulässi-
gen Bezugswert liegt.

X

(3) PSA, die ausschließlich für Arbeiten oder
Handhabungen mit tatsächlich oder möglicher-
weise unter Spannung stehenden elektrischen
Anlagen bestimmt sind, müssen auch auf ihrer
Verpackung eine Kennzeichnung aufweisen, die
insbesondere die Schutzklasse und/oder die ent-
sprechende Gebrauchsspannung, die Seriennummer
und das Herstellungsdatum enthält. Auf der
Außenseite der Schutzhülle der PSA muß ferner
ein Platz für die spätere Kennzeichnung betreffend
den Zeitpunkt der Inbetriebnahme (erstmalige
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Verwendung) und die Daten der in periodischen
Abständen durchzuführenden Prüfungen oder
Kontrollen vorgesehen sein.

(4) In der Verwenderinformation ist die aus-
schließliche Verwendung dieser Arten von PSA
sowie die Art und die Häufigkeit der Isolations-
prüfungen anzugeben, denen sie während ihrer
Lebensdauer unterzogen sein müssen.

Schutz gegen Strahlen

Nichtionisierende Strahlen — Augenschutz

§ 58. (1) PSA für die Verhütung akuter oder
chronischer Auswirkungen nichtionisierender
Strahlen auf das Auge müssen den größten Teil
der Strahlenenergie in den schädlichen Wellen-
längen absorbieren oder reflektieren können, ohne
damit die Übertragung des unschädlichen Teils des
sichtbaren Spektrums, die Kontrastwahrnehmung
und die Farbunterscheidung übermäßig zu beein-
trächtigen, wenn die vorhersehbaren Einsatzbedin-
gungen dies erfordern.

(2) Dazu müssen die schützenden Sichtblenden
derart ausgelegt und hergestellt sein, daß sie
insbesondere für jede schädliche Welle einen
spektralen Transmissionsfaktor aufweisen, bei dem
die energetische Belichtungsdichte der Strahlung,
die das Auge des Verwenders durch den Filter
erreichen kann, so gering wie möglich ist und in
keinem Fall den Grenzwert für die zulässige
Höchstexposition überschreitet.

(3) Die Sichtblenden dürfen ferner unter der
Wirkung der Strahlung unter den vorhersehbaren
Einsatzbedingungen nicht schadhaft werden oder
ihre Eigenschaften verlieren. Die PSA muß die
Nummer des Schutzgrades tragen, die der
spektralen Verteilungskurve seines Transmissions-
faktors entspricht.

(4) Die für Strahlungen derselben Art geeigneten
Sichtblenden müssen in ansteigender Reihenfolge
ihrer Schutzgradnummern eingestuft sein und es
sind insbesondere in der Verwenderinformation die
Transmissionskurven darzustellen, mit denen die
geeignetste PSA unter Berücksichtigung der
Faktoren der tatsächlichen Einsatzbedingungen
wie Abstand zur Strahlungsquelle und Spektralver-
teilung der in diesem Abstand ausgestrahlten
Energie ausgewählt werden kann.

(5) Die Nummer des Schutzgrades jedes
Exemplars einer filtrierenden Sichtblende ist
anzugeben.

Ionisierende Strahlen

Schutz gegen radioaktive Kontamination von
außen

§ 59. (1) Die Ausgangswerkstoffe und anderen
Bestandteile der PSA, die den Körper oder
Körperteile gegen radioaktive Stäube, Gase,

Flüssigkeiten oder deren Gemische schützen
sollen, sind so zu wählen oder auszulegen und
anzuordnen, daß diese Ausrüstungen dem Ein-
dringen der kontaminierenden Stoffe unter den
vorhersehbaren Einsatzbedingungen wirksam
standhalten.

(2) Die erforderliche Dichtheit ist je nach Art
oder Zustand der kontaminierenden Stoffe durch
die Undurchlässigkeit der Schutzhülle und/oder
durch jedes andere geeignete Mittel wie Belüf-
tungs- und Drucksysteme, die dem Eindringen
dieser kontaminierenden Stoffe entgegenwirken, zu
erzielen.

(3) Werden die PSA Dekontaminierungsmaß-
nahmen unterzogen, so darf sich dies nicht
nachteilig auf die etwaige Wiederverwendung
während der vorhersehbaren Lebensdauer aus-
wirken.

Begrenzter Schutz gegen äußere Strahlung

§ 60. (1) PSA, die den Verwender vollständig
gegen äußere Strahlung schützen sollen oder,
sofern dies nicht möglich ist, diese ausreichend
abschwächen sollen, müssen so ausgelegt werden,
daß sie zumindest schwache Elektronenstrahlung
(Betastrahlen) und schwache Photonenstrahlung
(wie Röntgenstrahlen, Gammastrahlen) abhalten
können.

(2) Die Ausgangswerkstoffe und anderen
Bestandteile dieser Art von PSA sind so zu wählen
oder auszulegen und anzuordnen, daß der
Verwender ein den vorhersehbaren Einsatzbedin-
gungen entsprechend hohes Schutzniveau erhält,
ohne daß die Behinderungen der Bewegungen,
Körperhaltungen oder Platzveränderungen des
Verwenders zu einer längeren Expositionsdauer
führen.

(3) Die PSA müssen eine Kennzeichnung tragen,
die die Beschaffenheit sowie die Dicke des
Ausgangswerkstoffs bzw der Ausgangswerkstoffe
angibt, die den vorhersehbaren Einsatzbedingungen
entsprechen.

Schutz gegen gefährliche und ansteckende Stoffe

Atemschutz

§ 61. (1) Mit den PSA, die für den Schutz der
Atemwege bestimmt sind, muß der Verwender mit
Atemluft versorgt werden können, wenn er einer
Luft ausgesetzt ist, die verunreinigt und/oder in
der die Sauerstoffkonzentration nicht ausreichend
ist.

(2) Die dem Verwender durch die PSA
zugeführte Atemluft muß durch geeignete Mittel
gewonnen werden, wie etwa durch Filtrieren der
verunreinigten Luft durch die Schutzvorrichtung
oder das Schutzmittel oder durch die Zufuhr aus
einer nichtverunreinigten Quelle.
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(3) Die Ausgangswerkstoffe und anderen
Bestandteile dieser Arten von PSA sind so zu
wählen oder auszulegen und anzuordnen, daß die
Atemfunktion und -hygiene des Verwenders
während der Tragedauer unter den vorherseh-
baren Einsatzbedingungen in angemessener Art
und Weise gewährleistet sind.

(4) Der Dichtheitsgrad des Gesichtsschutzes, der
Druckverlust beim Einatmen sowie die Reinigungs-
kraft bei Filtergeräten müssen so ausgelegt werden,
daß aus einer verunreinigten Atmosphäre so wenige
gefährliche und/oder ansteckende Stoffe eindrin-
gen, daß die Gesundheit oder Hygiene des
Verwenders nicht beeinträchtigt wird.

(5) Die PSA müssen mit einer Kennzeichnung
zur Identifizierung des Herstellers und mit den
Kenndaten jedes Ausrüstungstyps versehen sein, die
in Verbindung mit der Verwenderinformation
jedem qualifizierten, geschulten Verwender die
Möglichkeit geben, sie sachgemäß zu verwenden.

(6) Bei Filtergeräten ist ferner in der Verwender-
information die Lagerzeitbegrenzung des in der
Originalverpackung aufbewahrten Filters im Neu-
zustand anzugeben.

Schutz gegen Haut- oder Augenberührung

§ 62. (1) PSA, mit denen oberflächliche
Berührungen des Körpers oder von Körperteilen
mit gefährlichen und ansteckenden Stoffen verhütet
werden sollen, müssen unter den vorhersehbaren
bestimmungsgemäßen Einsatzbedingungen Wider-
stand gegen das Eindringen oder die Diffusion
derartiger Stoffe durch die Schutzhülle bieten.

(2) Dazu müssen die Ausgangswerkstoffe und
anderen Bestandteile dieser Arten von PSA so
gewählt oder ausgelegt und angeordnet sein,

l daß sie soweit möglich eine völlige Dichtheit
gewährleisten, die erforderlichenfalls eine
längere tägliche Verwendung gestattet, oder

2. andernfalls eine beschränkte Dichtheit, die
eine Begrenzung der Tragedauer erforderlich
macht.

(3) PSA, die auf Grund der Art oder der
vorhersehbaren Einsatzbedingungen der Einwir-
kung verschiedener gefährlicher oder ansteckender
Stoffe mit hoher Penetrationskraft ausgesetzt sind,
welche eine Beschränkung der Schutzdauer
bedingt, müssen den üblichen Prüfverfahren unter-
zogen werden, auf deren Grundlage sie je nach
ihrer Wirksamkeit eingestuft werden können. PSA,
die den Versuchsspezifikationen entsprechen,
müssen eine Kennzeichnung tragen, die insbeson-
dere die Namen oder andernfalls die Codes der für
die Versuche verwendeten Stoffe sowie die übliche
Schutzdauer angibt. In der Verwenderinformation
sind die Bedeutung der Codes, die detaillierte
Beschreibung der üblichen Prüfverfahren und alle

zweckdienlichen Angaben für die Bestimmung der
höchstzulässigen Tragedauer bei den verschiedenen
vorhersehbaren Einsatzbedingungen aufzuführen.

Sicherheitsvorrichtungen für Taucherausrüstungen

§ 63. (1) Das Atemgerät muß es ermöglichen,
den Verwender unter den vorhersehbaren Einsatz-
bedingungen und insbesondere unter Berücksichti-
gung der maximalen Tauchtiefe mit einem
atembarem Gasgemisch zu versorgen.

(2) Wenn dies unter den vorhersehbaren
Einsatzbedingungen erforderlich ist, müssen die
Ausrüstungen folgende Bestandteile umfassen:

1. einen Taucheranzug zum Schutz des Ver-
wenders gegen den aus der Tauchtiefe
resultierenden Druck (§ 46) und/oder gegen
Kälte (SS 54 bis 56),

2. eine Alarmvorrichtung, mit der der Verwen-
der rechtzeitig vor einer späteren Unter-
brechung der Versorgung mit atembarem
Gasgemisch gewarnt wird (§ 35 Abs. 2),

3. eine Rettungseinrichtung, mit deren Hilfe der
Verwender zur Wasseroberfläche zurückkeh-
ren kann (§ 49).

IV ABSCHNITT: MINDESTKRITERIEN FÜR
ZUGELASSENE PRÜFSTELLEN FÜR PSA

§ 64. (1) Nur zugelassene Prüfstellen dürfen
Baumusterprüfungen (§ 11) durchführen und
Baumusterbescheinigungen (§ 13) ausstellen sowie
die Genehmigung von Qualitätssicherungssystemen
(§ 15) und die Kontroll- und Überwachungstätig-
keiten im Rahmen der Qualitätssicherung (§ 14
und § 16) durchführen.

(2) Die zugelassenen Prüfstellen müssen folgen-
de Mindestkriterien erfüllen.

1. erforderliches Personal sowie entsprechende
Mittel und Ausrüstungen;

2. technische Kompetenz und berufliche Integri-
tät des Personals;

3. Unabhängigkeit der Führungskräfte und des
technischen Personals von allen Kreisen,
Gruppen oder Personen, die direkt oder
indirekt an den PSA interessiert sind,
hinsichtlich der Durchführung der Prüfungs-
verfahren und der Erstellung von Berichten,
der Ausstellung von Bescheinigungen und der
Überwachungs tätigkeiten ;

4. Einhaltung des Berufsgeheimnisses;
5. Abschluß einer Haftpflichtversicherung,

sofern die Haftung nicht auf Grund der
innerstaatlichen Rechtsvorschriften vom Bund
oder anderen Gebietskörperschaften gedeckt
wird.

§ 65. (1) Die für die Prüfung der Sicherheit von
PSA in Österreich zugelassenen Prüfstellen sowie
die von den anderen Mitgliedstaaten des Euro-
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päischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Euro-
päischen Union (EU) bekanntgegebenen Stellen,
die für die Prüfung der Sicherheit von PSA
zugelassen sind, sowie die diesen Stellen zukom-
menden Aufgaben und Sachgebiete und die ihnen
zugeteilten Kennummern sind im Anhang 7
angeführt. Änderungen des Anhanges 7, wie etwa
die Einfügung weiterer zugelassener Stellen, die
Streichung zugelassener Stellen oder Änderungen
bezüglich des Umfanges der Aufgaben oder des
Sachgebietes, erfolgen durch Kundmachung des
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenhei-
ten im Bundesgesetzblatt.

(2) Vor Aufnahme in den Anhang 7 dürfen in
Österreich ansässige Prüfstellen keine Baumuster-
prüfungen gemäß § 11 vornehmen, keine Bau-
musterbescheinigungen gemäß § 13 ausstellen,
keine Qualitätssicherungssysteme (§ 15) genehmi-
gen und keine Kontroll- und Überwachungstätig-
keiten im Rahmen der Qualitätssicherung (§ 14
und § 16) durchführen. Gleiches gilt, nachdem sie
aus Anhang 7 gestrichen worden sind.

V ABSCHNITT: SCHLUSS- UND ÜBER-
GANGSBESTIMMUNGEN

§ 66. Diese Verordnung tritt mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

§ 67 (1) Änderungen des Anhanges 5 erfolgen
mit Kundmachung des Bundesministers für wirt-
schaftliche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt
entsprechend den Verlautbarungen betreffend die
harmonisierten Europäischen Normen für den
Bereich Sicherheit von persönlichen Schutzaus-
rüstungen im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften.

(2) Änderungen des Anhanges 6 erfolgen durch
Kundmachung des Bundesministers für wirtschaft-
liche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt auf
Grund von entsprechenden Mitteilungen des
österreichischen Normungsinstituts oder des
österreichischen Verbandes für Elektrotechnik.

(3) Änderungen des Anhanges 7 erfolgen durch
Kundmachung des Bundesministers für wirtschaft-
liche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt.

§ 68. (1) Diese Verordnung ist auf PSA
anzuwenden, die nach dem l Jänner 1994 in
Verkehr gebracht und/oder ausgestellt werden.

(2) Bis zum Ablauf des 30. Juni 1995 können
persönliche Schutzausrüstungen, die dieser Verord-
nung, insbesondere hinsichtlich des Übereinstim-
mungsverfahrens, nicht entsprechen, dann in
Verkehr gebracht und/oder ausgestellt werden,
wenn sie den am Tage der Kundmachung dieser
Verordnung auf sie anwendbaren österreichischen
Rechtsvorschriften entsprechen.

(3) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 1997 kann
die CE-Kennzeichnung abweichend von § 10
Abs. l bis 3 auch entsprechend dem Muster
gemäß Anhang 3 erfolgen. In diesem Fall sind
nach der Kennzeichnung „CE" in jedem Fall die
letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Anbringung
der CE-Kennzeichnung und bei PSA der Katego-
rien II und III die Kennummer der zugelassenen
Prüfstelle, die die Baumusterbescheinigung aus-
gestellt hat, anzufügen. Die verschiedenen Elemen-
te der CE-Kennzeichnung müssen gleich hoch sein,
wobei die Mindesthöhe 5 Millimeter (mm) zu
betragen hat.

Schüssel
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Anhang l
zu § 9

Übereinstimmungserklärung
(Muster)

Der Hersteller/Inverkehrbringer 4) oder sein in Österreich Bevollmächtigter 1) .........................................

erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene neue PSA 2) ...................................................................

— bei allen PSA (Kategorien I, II und III):
übereinstimmt mit den Bestimmungen der PSA-Sicherheitsverordnung, BGBl. Nr. 596/1994, und
damit mit der PSA-Richtlinie 89/686/EWG in der geltenden Fassung und hiebei folgende
harmonisierte Europäische Normen (EN oder ÖNORMEN EN) bzw ÖNORMEN oder sonstige
Normen 4) angewendet bzw folgende weitere Rechtsvorschriften (EWR-Richtlinien) berücksichtigt 4)
wurden............................................................................................................................................................

— bei PSA der Kategorien II und III:
identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von der zugelassenen Prüfstelle 3) ................................

in .....................................................................................................................................................................

ausgestellten Baumusterbescheinigung Nr. .......................................................................................... war,

— bei der PSA der Kategorie III:
— der Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14 PSASV bzw Art. 11.A der PSA-Richtlinie) 4)
— dem Qualitätssicherungssystem mit Überwachung (§§ 15—16 PSASV bzw Art. l1.B der PSA-

Richtlinie) 4)
unter Kontrolle der zugelassenen Prüfstelle ..............................................................................................

................................................................................. in ................................................................................

................................................................................................................................................... 3) unterliegt.

....................................................................................................................................................................
(On) (Datum)

Unterschrift 5)

1) Firma, vollständige Anschrift; bei Bevollmächtigten ebenfalls Angabe der Firma und der Anschrift des

Herstellers/Inverkehrbringers.
2) Beschreibung der PSA (Fabrikat, Typ, Seriennummer usw.).
3) Name und Anschrift der zugelassenen Prüfstelle.
4) Nichtzutreffendes streichen.
5) Name und Funktion des Unterzeichners, der bevollmächtigt ist, die Erklärung für den Hersteller/

Inverkehrbringer oder seinen Bevollmächtigten rechtsverbindlich zu unterzeichnen.
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Anhang 2
zu § 10

CE-KENNZEICHNUNG
(Muster)

Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE" mit folgendem Schriftbild:

1. Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung müssen die sich aus dem abgebildeten
Raster ergebenden Proportionen eingehalten werden.

2. Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen etwa gleich hoch sein; die
Mindesthöhe beträgt 5 mm. Bei kleinen PSA kann von dieser Mindesthöhe abgewichen werden.

3. Bei PSA der Kategorien I und II sind nach dem Zeichen „CE" die beiden letzten Ziffern des Jahres,
in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde, anzufügen.

4. Bei PSA der Kategorie III ist nach dem Zeichen „CE" die Kennummer der zugelassenen Prüfstelle,
die die Überwachung der Fertigung durch Kontrolle bzw Überwachung im Rahmen der
Qualitätssicherung (§ 14 bzw § 16) durchführt, anzufügen.
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Anhang 3
zu § 68 Abs. 2

GE-KENNZEICHNUNG BEFRISTET BIS 31. DEZEMBER 1997
(Muster)

Die CE-Kennzeichnung (befristet bis 31. Dezember 1997) besteht aus dem nachfolgend abgebildeten
Symbol und den beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde.

l Bei PSA der Kategorien II und III, die der Baumusterprüfung unterliegen, ist die Kennummer der
zugelassenen Prüfstelle für PSA, die die Baumusterprüfung durchgeführt hat, hinzuzufügen.

2. Die verschiedenen Elemente des Übereinstimmungszeichens müssen etwa gleich hoch sein; die
Mindesthöhe beträgt 5 mm. Bei kleineren PSA kann von dieser Mindesthöhe abgewichen werden.
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Anhang 4
zu § 6 Abs. 2

ÜBEREINSTIMMUNGSVERFAHREN FÜR PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

PSA Kategorie I PSA Kategorie II PSA Kategorie III

Erfüllung der zutreffenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen
(III. Abschnitt)

Erstellung einer technischen Dokumentation
§ 7

PSA Kategorie I NEIN Baumusterprüfung
(SS n-13)

PSA Kategorie II NEIN PSA Kategorie III

Qualitätssicherung nach Wahl des Herstellers
(SS 14-16)

QS-System für die
Kontrolle des
Endprodukts

(§14)

QS-System bei der
Fertigung mit
Überwachung
(SS 15 und 16)

oder

Übereinstimmungserklärung
(S 9, Anhang 1)

CE-Kennzeichnung
(§ 10, Anhang 2)

Vermarktung („Inverkehrbringen") unter
Anschluß einer Verwenderinformation (§ 8)

JA

JA
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Anhang 5
zu § 6 Abs. 5

VERZEICHNIS DER HARMONISIERTEN EUROPÄISCHEN NORMEN

Die ÖNORMEN EN sind beim Österreichischen Normungsinstitut (ON), A-1021 Wien,
Heinestraße 38, Postfach 130, Tel. (0 22 2) 213 00-805, Telefax: (0 22 2) 213 00-818, erhältlich.

1. Mitteilung der Kommission der Europäischen
Union vom 19. Februar 1992, 92/C 44/12

EN 132:1990 (= ÖNORM EN 132:1991) Atem-
schutzgeräte; Definitionen

o

EN 133:1990 (= ÖNORM EN 133:1991) Atem-
schutzgeräte; Einteilung

EN 134:1990 ( = ÖNORM EN 134:1991) Atem-
schutzgeräte; Benennungen von Einzelteilen

EN 135:1990 (= ÖNORM EN 135:1991) Atem-
schutzgeräte; Liste gleichbedeutender Begrif-
fe

EN 136:1989 (= ÖNORM EN 136:1990) Atem-
schutzgeräte; Vollmasken; Anforderungen,
Prüfung, Kennzeichnung

EN 140:1989 + Al:1992 (= ÖNORM EN
140:1992) Atemschutzgeräte; Halbmasken
und Viertelmasken; Anforderungen, Prü-
fung, Kennzeichnung

EN 141:1990 (= ÖNORM EN 141:1991) Atem-
schutzgeräte; Gasfilter und Kombinations-
filter; Anforderungen, Prüfung, Kennzeich-
nung

EN 142:1989 (= ÖNORM EN 142:1989) Atem-
schutzgeräte; Mundstückgarnituren; Anfor-
derungen, Prüfung, Kennzeichnung

EN 148-1:1987 (= ÖNORM EN 148-1:1988)
Atemschutzgeräte; Gewinde für Ateman-
schlüsse; Rundgewindeanschluß

EN 148-2:1987 (= ÖNORM EN 148-2:1988)
Atemschutzgeräte; Gewinde für Ateman-
schlüsse; Zentralgewindeanschluß

2. Mitteilung der Kommission der Europäischen
Union vom 19. September 1992, 92/C 240/05

EN 143:1990 (= ÖNORM EN 143:1991) Atem-
schutzgeräte; Partikelfilter; Anforderungen,
Prüfung, Kennzeichnung

EN 144-1:1991 (= ÖNORM EN 144-1:1992)
Atemschutzgeräte; Gasflaschenventile; An-
forderungen, Prüfung, Kennzeichnung

EN 146:1991 (= ÖNORM EN 146:1992) Atem-
schutzgeräte; Atemschutzhelme oder Atem-
schutzhauben mit Partikelfilter und Gebläse;
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

EN 147:1991 (= ÖNORM EN 147:1992) Atem-
schutzgeräte; Vollmasken, Halbmasken oder
Viertelmasken mit Partikelfilter und Ge-
bläse; Anforderungen, Prüfung, Kennzeich-
nung

EN 149:1991 (= ÖNORM EN 149:1991) Atem-
schutzgeräte; Filtrierende Halbmasken zum
Schutz gegen Partikeln; Anforderungen,
Prüfung, Kennzeichnung

3. Mitteilung der Kommission der Europäischen
Union vom 23. Dezember 1993, 93/C 345/05

EN 136-10:1992 (= ÖNORM EN 136-10:1993)
Atemschutzgeräte — Vollmasken für spe-
ziellen Einsatz — Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung

EN 137:1993 (= ÖNORM EN 137:1993) Atem-
schutzgeräte — Behältergeräte mit Druckluft
(Preßluftatmer) — Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung

EN 145-2:1992 (= ÖNORM EN 145-2:1993)
Atemschutzgeräte — Regenerationsgeräte
mit Drucksauerstoff für besondere Verwen-
dung — Teil 2: Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung

EN 148-3:1992 (= ÖNORM EN 148-3:1992)
Atemschutzgeräte — Gewinde für Ateman-
schlüsse — Teil 3: Gewindeanschluß M
45 x 3

EN 169:1992 (= ÖNORM EN 169:1993) Per-
sönlicher Augenschutz — Filter für das
Schweißen und verwandte Techniken —
Transmissionsanforderungen und empfoh-
lene Verwendung

EN 170:1992 (= ÖNORM EN 170:1993) Per-
sönlicher Augenschutz — Ultraviolettschutz-
filter — Transmissionsanforderungen und
empfohlene Verwendung

EN 171:1992 (= ÖNORM EN 171:1993) Per-
sönlicher Augenschutz — Infrarotschutzfilter
— Transmissionsanforderungen und emp-
fohlene Verwendung

EN 250:1993 (= ÖNORM EN 250:1993) Atem-
geräte — Autonome Leichttauchgeräte mit
Druckluft — Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung
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EN 341:1992 + Al:1993 (= ÖNORM EN
341:1994) Persönliche Schutzausrüstung
gegen Absturz — Abseilgeräte

EN 344:1992 (= ÖNORM EN 344:1993) Anfor-
derungen und Prüfverfahren für Sicherheit-,
Schutz- und Berufsschuhe für den gewerb-
lichen Gebrauch

EN 345:1992 (= ÖNORM EN 345:1993) Spezi-
fikation der Sicherheitsschuhe für den
gewerblichen Gebrauch

EN 346:1992 (= ÖNORM EN 346:1993) Spezi-
fikation der Schutzschuhe für den gewerb-
lichen Gebrauch

EN 347:1992 (= ÖNORM EN 347:1993) Spezi-
fikation der Berufsschuhe für den gewerbli-
chen Gebrauch

EN 348:1992 (.= ÖNORM EN 348:1993)
Schutzkleidung — Prüfverfahren: Verhal-
tensbestimmung von Materialien bei Ein-
wirkung von kleinen Spritzern geschmolze-
nen Metalls

EN 352-1:1993 (= ÖNORM EN 352-1:1993)
Gehörschützer — Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfungen — Teil l :
Kapselgehörschützer

EN 352-2:1993 (= ÖNORM EN 352-2:1993)
Gehörschützer — Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfungen — Teil 2:
Gehörschutzstöpsel

EN 353-1:1992 (= ÖNORM EN 353-1:1993)
Persönliche Schutzausrüstung gegen
Absturz — Steigschutzeinrichtungen — Teil
l : Steigschutzeinrichtungen mit fester Füh-
rung

EN 353-2:1992 (= ÖNORM EN 353-2:1993)
Persönliche Schutzausrüstung gegen
Absturz — Mitlaufendes Auffanggerät —
Teil 2: Mitlaufendes Auffanggerät an
beweglicher Führung

EN 354:1992 (= ÖNORM EN 354:1993) Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Absturz —
Verbindungsmittel

EN 355:1992 (= ÖNORM EN 355:1993) Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Absturz —
Falldämpfer

EN 358:1992 (= ÖNORM EN 358:1993) Per-
sönliche Schutzausrüstung für Haltefunk-
tionen und zur Verhinderung von Abstür-
zen — Haltesysteme

EN 360:1992 (= ÖNORM EN 360:1993) Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Absturz —
Höhensicherungsgeräte

EN 361:1992 (= ÖNORM EN 361:1993) Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Absturz —
Auffanggurte

EN 362:1992 (= ÖNORM EN 362:1993) Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Absturz —
Verbindungselemente

EN 363:1992 (= ÖNORM EN 363:1993) Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Absturz —
Auffangsysteme

EN 364:1992 (= ÖNORM EN 364:1994) Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Absturz —
Prüfverfahren

EN 365:1992 (= ÖNORM EN 365:1993) Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Absturz —
Allgemeine Anforderungen an Gebrauchs-
anleitung und Kennzeichnung

EN 367:1992 (= ÖNORM EN 367:1993)
Schutzkleidung — Schutz gegen Wärme
und Flammen — Verfahren zur Bestimmung
des Wärmedurchgangs bei Flammenwirkung

EN 368:1992 (= ÖNORM EN 368:1993)
Schutzkleidung — Schutz gegen flüssige
Chemikalien — Prüfverfahren: Widerstand
von Materialien gegen die Durchdringung
von Flüssigkeiten

EN 369:1993 (= ÖNORM EN 369:1993)
Schutzkleidung — Schutz gegen flüssige
Chemikalien — Prüfverfahren: Widerstand
von Materialien gegen die Permeation von
Flüssigkeiten

EN 371:1992 (=ÖNORM EN 371:1992) Atem-
schutzgeräte — AX-Gasfilter und Kombina-
tionsfilter gegen niedrigsiedende organische
Verbindungen — Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung

EN 372:1992 (= ÖNORM EN 372:1992) Atem-
schutzgeräte — SX-Gasfilter und Kombina-
tionsfilter gegen speziell genannte Verbin-
dungen — Anforderungen, Prüfung, Kenn-
zeichnung

EN 373:1993 (= ÖNORM EN 373:1993)
Schutzkleidung — Beurteilung des Material-
widerstandes gegen flüssige Metallspritzer

EN 381-1:1993 (= ÖNORM EN 381-1:1993)
Schutzkleidung für Benutzer von handge-
führten Kettensägen — Teil l : Prüfstand des
Widerstandes gegen Kettensägenschnitte

EN 400:1993 (= ÖNORM EN 400:1993) Atem-
schutzgeräte für Selbstrettung — Regenera-
tionsgeräte — Drucksauerstoffselbstretter —
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

EN 401:1993 (= ÖNORM EN 401:1993) Atem-
schutzgeräte für Selbstrettung — Regenera-
tionsgeräte — Chemikalsauerstoff (KO2) —
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
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EN 403:1993 (= ÖNORM EN 403:1993) Atem-
schutzgeräte für Selbstrettung — Filtergeräte
mit Haube bei Bränden — Anforderungen,
Prüfung, Kennzeichnung

EN 405:1992 (= ÖNORM EN 405:1992) Atem-
Schutzgeräte — Filtrierende Halbmasken mit

Ventilen zum Schutz gegen Gase oder Gase
und Partikeln — Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung

EN 412:1993 (= ÖNORM EN 412:1993)
Schutzschürzen beim Gebrauch von Hand-
messern

Anhang 6
zu § 6 Abs. 6

VERZEICHNIS DER ÖNORMEN, DIE BIS ZUM VORLIEGEN HARMONISIERTER
EUROPÄISCHER NORMEN WEITER ANGEWENDET WERDEN KÖNNEN

Die ÖNORMEN sind beim österreichischen Normungsinstitut (ON), A-1021 Wien, Heine-
straße 38, Postfach 130, Tel. (0 22 2) 213 00-805, Telefax: (0 22 2) 213 00-818, erhältlich.

ÖNORM F 5115 Industrieschutzhelme (Arbeits-
schutzhelme); Benennungen und Definitio-
nen, Anforderungen und Prüfung

ÖNORM F 5215-1 Prüfkörper für die Prüfung
von Anseilgeschirren oder Sicherheitsgeschir-
ren

ÖNORM F 5215-2 Prüfköpfe für die Prüfung
von Industrieschutzhelmen

ÖNORM F 5220 Richtlinien für das Spleißen von
gedrehten Faserseilen

ÖNORM S 1460 Prüfung der Farbechtheit von
Textilien — Grundlagen für die Festlegung
und Durchführung der Prüfungen und für
die Bewertung der Prüfergebnisse

ÖNORM S 1503-1 Prüfung von Textilien —
Einfacher Streifen-Zugversuch an textilen
Flächengebilden — Gewebe und Webbänder

ÖNORM S 1503-2 Prüfung von Textilien —
Einfacher Streifen-Zugversuch an textilen
Flächengebilden — Vliesstoffe

ÖNORM S 1530-1 Prüfung von Textilien —
Scheuerprüfung von textilen Flächengebil-
den — Allgemeines

ÖNORM S 1530-2 Prüfung von Textilien —
Scheuerprüfung von textilen Flächengebil-
den — Rundscheuerversuch

ÖNORM S 1548-1 Prüfung von Textilien —
Probenahme; statistische Grundlagen der
Probenahme bei einfacher Aufteilung

ÖNORM S 1548-2 Prüfung von Textilien —
Probenahme — Praktische Durchführung

ÖNORM S 1664 Arbeitsanzüge für Männer,
Anforderungen und Prüfungen

ÖNORM S 4100 Bergsteigerschutzhelme —
Anforderungen, Prüfung, Normkennzeich-
nung

ÖNORM S 4105 Anseilgeschirre für den alpinen
Gebrauch — Anforderungen, Prüfung,
Normkennzeichnung

ÖNORM S 4107 Bergsteigerkarabiner — Sicher-
heitstechnische Anforderungen, Prüfung,
Normkennzeichnung

ÖNORM S 4109 Bergsteigerausrüstung —
Klemmkeile — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen, Prüfung und Kennzeichnung

ÖNORM S 4111 Bergseile — Begriffsbestim-
mungen, Anforderungen, Prüfung und
Normkennzeichnung von Einfach- und
Halbseilen

ÖNORM S 4118 Bergsteigerausrüstung — Ver-
ankerungsmittel im Eis — Anforderungen,
Prüfung, Normkennzeichnung

ÖNORM S 4119 Bergsteigerausrüstung — Bohr-
haken — Anforderungen, Prüfung, Norm-
kennzeichnung

ÖNORM S 4125 Bergsteigerausrüstung — Fang-
stoßdämpfer — Anforderungen, Prüfungen,
Normkennzeichnung

ÖNORM S 4127 Bergsteigerausrüstung —
Klemmgeräte — Sicherheitstechnische
Anforderungen, Prüfung, Normkennzeich-
nung

ÖNORM S 4223 Tauch-Zubehör — Schnorchel
— Abmessungen, sicherheitstechnische
Anforderungen, Prüfung, Normkennzeich-
nung

ÖNORM S 4224 Tauch-Zubehör — Schwimm-
flossen — Abmessungen, sicherheitstechni-
sche Anforderungen, Prüfung, Normkenn-
zeichnung
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ÖNORM S 4225 Tauch-Zubehör — Tauchmas-
ken (Tauchbrillen) — Sicherheitstechnische
Anforderungen, Prüfung, Normkennzeich-
nung

ÖNORM S 4226 Wassersportgeräte — Nichtohn-
machtsichere Auftriebsmittel — Begriffe,
Anforderungen und Prüfungen

ÖNORM S 4227 Tauch-Zubehör — kombinierte
Tarier- und Rettungsweste — Sicherheits-
technische Anforderungen, Prüfung, Norm-
kennzeichnung

ÖNORM S 4228 Tauch-Zubehör — Inflator —
Stecknippel für Schnellkupplung — Abmes-
sungen

ÖNORM S 4229 Tauch-Zubehör — Tarierweste
— Sicherheitstechnische Anforderungen,
Prüfung, Normkennzeichnung

ÖNORM S 5206 Kontaminationsschutzbeklei-
dung für Einsätze in Verbindung mit
gefährlichen Stoffen — Anforderungen an
die Herstellung und Prüfung

ÖNORM Z 1200 Schutzkleidung — Schutzhand-
schuhe - Allgemeine Anforderungen, Prü-
fung, Normkennzeichnung

ÖNORM Z 1250 Arbeitsschutzkleidung —
Begriffsbestimmungen und Einteilung

ÖNORM Z 1251 Leichte Schutzkleidung gegen
Chemikalien — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen, Prüfung, Normkennzeichnung

ÖNORM Z 1252 Schutzkleidung gegen Wärme
und Flammen — Sicherheitstechnische
Anforderungen, Prüfung, Normkennzeich-
nung

ÖNORM Z 1253 Schutzkleidung für Schweiß-
und Brennschneidearbeiten — Sicherheits-
technische Anforderungen, Prüfung, Norm-
kennzeichnung

ÖNORM Z 1254 Kälte- und Wetterschutzklei-
dung — Sicherheitstechnische Anforderun-
gen, Prüfung, Normkennzeichnung

ÖNORM Z 1300 Sicherheitsseile und -gurte —
Begriffsbestimmungen, Anforderungen, Prü-
fung, Normkennzeichnung

ÖNORM Z 1380 Schutznetze und Schutznetzzu-
behör — Anforderungen, Prüfung, Norm-
kennzeichnung

ÖNORM Z 1381 Schutznetze und Schutznetzzu-
behör; Richtlinien für die Verwendung

ÖNORM Z 1520 Steigeisen zum Besteigen von
Holzmasten — Baurichtlinien und sicher-
heitstechnische Verwendungsrichtlinien

ÖNORM EN 145 Atemschutzgeräte — Regene-
rationsgeräte mit Drucksauerstoff, Sauer-
stoffschutzgeräte — Anforderungen, Prü-
fung, Kennzeichnung

ÖNORM EN 165 Persönlicher Augenschütz —
Wörterbuch

ÖNORM EN 207 Persönlicher Augenschutz —
Filter und Augenschutz gegen Laserstrahlung
(Laserschutzbrillen)

ÖNORM EN 208 Persönlicher Augenschutz —
Brillen für Justierarbeiten an Lasern und
Laseraufbauten (Laser-Justierbrillen)

ÖNORM EN 340 Schutzkleidung — Allgemeine
Anforderungen

ÖNORM EN 366 Schutzbekleidung — Schutz
gegen Hitze und Feuer — Prüfmethode:
Beurteilung von Materialien und Material-
kombinationen, die einer Hitze-Strahlungs-
quelle ausgesetzt sind

ÖNORM EN 404 Atemschutzgeräte für die
Selbstrettung — Filterselbstretter — Anfor-
derungen, Prüfungen, Kennzeichnung

ÖNORM EN 510 Festlegungen für Schutzklei-
dung für Bereiche, in denen ein Risiko des
Verfangens in beweglichen Teilen besteht

ÖNORM CR 529 Anleitung zur Auswahl und
Anwendung von Atemschutzgeräten

ÖNORM EN 564 Bergsteigerausrüstung —
Reepschnur — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen und Prüfverfahren (Ersatz für
ÖNORM S 4113)

ÖNORM EN 565 Bergsteigerausrüstung — Band
— Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prüfverfahren (Ersatz für
ÖNORM S 4116)

ÖNORM EN 566 Bergsteigerausrüstung —
Schlingen — Sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Prüfverfahren (Ersatz für
ÖNORM S 4117)

ÖNORM EN 567 Bergsteigerausrüstung — Seil-
klemmen — Sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Prüfverfahren (Ersatz für
ÖNORM S 4126)

ÖNORM EN 20139 Textilien — Normalklimate
für die Probenvorbereitung und Prüfung

ÖNORM EN 20811 Textilien — Bestimmung des
Widerstandes gegen das Durchdringen von
Wasser — Hydrostatischer Druckversuch

ÖNORM EN 23758 Textilien — Pflegekenn-
zeichnungs-Code auf der Basis von Sym-
bolen (entspricht ISO 3758:1991)
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Anhang 7
zu § 65

VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN PRÜFSTELLEN FÜR PERSÖNLICHE SCHUTZAUS-
RÜSTUNGEN

Die nachfolgend angeführten Stellen sind entsprechend ihrer Zuständigkeit für die Durchführung der
in der PSA-Sicherheitsverordnung-PSASV (II. Abschnitt) bzw in der PSA-Richtlinie 89/686/EWG
(Artikel 10 und Artikel 11) vorgesehenen Prüfungen, Genehmigungen, Kontrollen und Überwachungen
zugelassen.

ÖSTERREICH

TÜV - TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-
VEREIN ÖSTERREICH Kenn-Nr.: 0408
Krugerstraße 16
A-1015 Wien
Tel. (0 22 2) 514 07-314, FAX (0 22 2) 514 07-240
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— PSA zur Verhütung von Stürzen aus der

Höhe bzw deren gefährlichen Folgen,
einschließlich Zubehör (für Arbeit und
Freizeit, insbesondere auch Bergsteiger-
ausrüstungen)

— Schutzkleidung gegen mechanische Ein-
wirkungen

— Fuß- und Beinschutz
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw. Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(SS 15 und 16 bzw Art. l1.B)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DIN - DEUTSCHES INSTITUT FÜR NOR-
MUNG E. V Kenn-Nr.: 0196
DIN-Prüf- und Zertifizierungsstelle für Augen-
schutz
Westliche Straße 56
D-75172 Pforzheim
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— PSA für Augenschutz mit oder ohne

Gesichtsschutz
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw Art. 11.A)
— PSA für Augenschutz mit oder ohne

Gesichtsschutz gemäß Kategorie III

DMT - GESELLSCHAFT FÜR FORSCHUNG
UND PRÜFUNG M.B.H. Kenn-Nr.: 0158
Franz Fischerweg 61
D-45307 Essen
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— Atemschutzgeräte
— Atemschutzanzüge

— Helm-Maskenkombinationen
— Autonome Leichttauchgeräte
— Atemschutzgeräte für Strahlarbeiten
— Schutzanzüge für Strahlarbeiten
— Chemikalienschutzanzüge
— Sicherheits- und Rettungsgeschirre
— Arbeitsschutzhelme

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw Art. l1.B)
— Dieselben PSA (außer Arbeitsschutz-

helme und Sicherheits- und Rettungsge-
schirre) gemäß Kategorie III

BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHES INSTI-
TUT FÜR ARBEITSSICHERHEIT (BIA)
BEIM HAUPTVERBAND DER GEWERBLI-
CHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN E: V

Kenn-Nr.: 0121
Alte Heerstraße 111
D-53757 Sankt Augustin
zuständig für

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— Abseilgeräte
— Atemschutzgeräte
— Gehörschützer
— Sicherheits- und Rettungsgeschirre
— Schutzbekleidung
— Handschuhe
— Stiefel und Schuhe
— Helme für Industrie

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

PRÜF- UND FORSCHUNGSINSTITUT FÜR
DIE SCHUHHERSTELLUNG (PFI)

Kenn-Nr.: 0193
Hans-Sachs Straße 2
D-66955 Pirmasens
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— Fuß- und Beinschutz
— Sicherheitsschuhe
— Schutzschuhe und Berufsschuhe

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III
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FACHAUSSCHUSS „PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNGEN" BEIM HAUPT-
VERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFS-
GENOSSENSCHAFTEN Kenn-Nr.: 0299
Klinkerweg 4
D-40669 Erkrath
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— Abseilgeräte
— Atemschutzgeräte
— Sicherheits- und Rettungsgeschirre
— Schutzbekleidung
— Schutzausrüstungen gegen Ertrinken
— Bergsportgeräte
— Bauteile für Sicherheits- und Rettungsge-

schirre
— Handschuhe
— Helme für Industrie
— Stiefel und Schuhe

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw. Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

TÜV PRODUCT SERVICE GmbH.
Kenn-Nr.: 0123

Ridlerstraße 31
D-80339 München
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— Sportschutzausrüstungen für Winter-,

Berg- und Wassersport
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw. Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESAN-
STALT (PTB) Kenn-Nr.: 0102
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— Gehörschutz
— Augenschutzgeräte

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw. Art. 11.A)
— Augenschutzgeräte gemäß Kategorie III

FACHAUSSCHUSS „ELEKTROTECHNIK"
Kenn-Nr.: 0340

Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PrüfZert
Gustav Heinemann-Ufer 130
D-50968 Köln
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— Augenschutzgeräte und -einrichtungen

auch mit Gesichtsschutz
— Elektrisch isolierende Schutzbekleidung

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw. Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

TÜV RHEINLAND Kenn-Nr.: 0197
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— Augenschutzgeräte gegen mechanische

Gefährdung
— Tragkörper für Augenschutzgeräte
— Kopfschutzausrüstungen
— Schutzhelme
— Schutzkleidung
— Schutzschuhe
— Schutzhandschuhe
— PSA gegen Ertrinken und Schwimmhilfen
— PSA gegen Absturz und Rückhaltegurte

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw. Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

DEUTSCHE PRÜFSTELLE FÜR LAND- UND
FORSTTECHNIK DPLF Kenn-Nr.: 0363
Weißensteinstraße 70/72
D-34114 Kassel
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— Handschuhe und Anzüge zum Ausbrin-

gen von Pflanzenschutzmitteln
— Schnittschutz für Motorsägenführer

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw. Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE FÜR ATEM-
SCHUTZGERÄTE UND AUTONOME
LEICHTTAUCHGERÄTE DER BERGBAU-
BERUFSGENOSSENSCHAFT Kenn-Nr.: 0414
Kunscheidtstraße 18
D-44789 Bochum
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— Atemschutz: Atemanschlüsse, Behälterge-

räte, Regenerationsgeräte, Schlauchgerä-
te, Filterselbstretter, CO-Filter

— Autonome Leichttauchgeräte
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw. Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

DÄNEMARK

FORCE INSTITUTTERNE Kenn-Nr.: 0200
Force-Dantest-Cert
Park Allé 345
DK-2605 Bröndby
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— Fußschutz
— Helme
— Absturzsicherungen
— Schutzkleidung und Schwimmwesten
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— Atemschutz
— Augenschutz
— Gehörschutz

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

FINNLAND

FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL
HEALTH (FIOH) Kenn-Nr.: 0403
Department of Physics
Laajaniityntie 1
SF-01620 Vantaa
Telefon: +358.0.47471, Fax: +358.0.890713
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— alle PSA

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— alle PSA gemäß der Kategorie III

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS -
SERTIFIOINTIOSASTO Kenn-Nr.: 0416
(Finnish Standards Association SFS — Certification
Department)
Maistraatinportti 2
SF-00240 Helsinki
Telefon: +358.0.1499331, Fax: +358.0.1464925
zuständig für

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— alle PSA

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— alle PSA gemäß Kategorie III

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw Art. l1.B)
— alle PSA gemäß der Kategorie III

FRANKREICH

UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE,
DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE

Kenn-Nr.: 0069
Autodrome de Linas-Monthléry
F-91310 Monthléry
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— alle Typen von Schutzhelmen

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET
DE SÉCURITÉ (INRS) Kenn-Nr.: 0070
B.P 27
F-54501 Vandoeuvre Cedex
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)

— Sämtlicher Augenschutz, unabhängig von
der Art der Risiken, gegen die Träger
geschützt werden sollen, einschließlich
der Ausrüstungen zum Augenschutz
gegen Laserstrahlen

— Gehörschutz
— Alle Gesichtsschutzteile und filtrierende

Atemschutzgeräte zum Schutz gegen
Gase, Partikel, feste und flüssige Aero-
sole (mit oder ohne Luftförderer)

— Hauben und Masken zum Schweißen

LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS (LNE)
Kenn-Nr.: 0071

l, rue Gaston Boissier
F-75015 Paris
zuständig für

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— Augenschutz gegen Laserstrahlen
— Stichschutzkleidung
— Schutzkleidung gegen Hitze, Feuer und

Flammen
— Rettungsringe, Rettungsschwimmwesten

und -hilfen sowie Schwimmhilfen aller
Kategorien

— Handschuhe zum Schutz gegen ionisie-
rende Strahlung

— Bekleidung zum Schutz gegen ionisieren-
de Strahlung

— Stichschutzhandschuhe
— PSA aller Kategorien gegen Risiken der

Elektrizität
— Ausrüstungen aller Kategorien zum

Schutz gegen Stürze aus der Höhe
einschließlich des Zubehörs

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— PSA zum Schutz gegen Stürze aus der

Höhe einschließlich des Zubehörs
— PSA zum Schutz des Körpers und der

Hände gegen Hitze (vergleichbare Aus-
wirkungen wie eine Umgebung mit einer
Lufttemperatur von gleich oder mehr als
100° C)

— PSA zum Schutz des Körpers und der
Hände gegen Risiken der Elektrizität

— PSA zum Schutz des Körpers und der
Hände gegen ionisierende Strahlen

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw Art l1.B)
— alle PSA gemäß Kategorie III

INSTITUT TEXTILE DU FRANCE
Kenn-Nr.: 0072

B.P 60
F-69132 Ecully Cedex
zuständig für

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
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— Schutzkleidung, unabhängig von der Art
der Risiken, gegen die der Träger
geschützt werden soll, einschließlich der
Bekleidung zum Schutz gegen ionisieren-
de Strahlung

— Belüftete druckluftversorgte Schutzklei-
dung

— Stichschutzkleidung
— Schutzkleidung für Kettensägen
— Sicherheitskleidung für Baustellen
— Kleidung zum Schutz gegen Hitze, Feuer

und Flammen
— Schutzhandschuhe, unabhängig von der

Art der Risiken, gegen die der Träger
geschützt werden soll, einschließlich der
Handschuhe zum Schutz gegen ionisie-
rende Strahlung — Handschuhe zum
Schutz gegen biologische Kontamination

— Handschuhe zum Schutz gegen chemi-
sche Risiken

— Handschuhe zum Schutz gegen mechani-
sche Risiken

— Stichschutzhandschuhe

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SÛ-
RETÉ NUCLÉAIRE Kenn-Nr.: 0073
(Centre technique d'homologation des équipements
nucléaires)
B.P. 6
F-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— Schutzkleidung gegen ionisierende Strah-

len
— Belüftete druckluftversorgte Schutzklei-

dung
— Handschuhe zum Schutz gegen ionisie-

rende Strahlung
— Filtrierende Atemschutzgeräte zum

Schutz gegen Gase oder filtrierende
kombinierte Atemschutzgeräte zum
Schutz gegen Gase oder Partikel mit
oder ohne Luftförderer

CENTRE EXPÉRIMENTAL DE RECHER-
CHES ET D'ÉTUDES DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS (CEBTP)

Kenn-Nr.: 0074
Domaine de St. Paul
B.P. 37
F-78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— Baustellen-Sicherheitskleidung
— PSA zum Schutz gegen Stürze aus der

Höhe einschließlich Zubehör
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§14

bzw. Art. 11.A)
— PSA zum Schutz gegen Stürze aus der

Höhe einschließlich Zubehör

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR (CTC)
Kenn-Nr.: 0075

Parc Scientifique Tony-Garnier
4, rue Hermann-Frenkel
F-69367 Lyon Cedex 07
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— Handschuhe zum Schutz gegen chemi-

sche Risiken
— Handschuhe zum Schutz gegen mechani-

sche Risiken
— Fuß- und Beinschutzausrüstungen

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§14
bzw. Art. 11.A)
— Fuß-, Bein- und Handschutzausrüstungen

der Kategorie III

LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE
CONTROLE DES CAOUTCHOUCS ET DES
PLASTIQUES Kenn-Nr.: 0076
60, rue Auber
F-94400 Vitry-sur-Seine
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— Handschuhe zum Schutz gegen chemi-

sche Risiken
— Handschuhe zum Schutz gegen biologi-

sche Kontamination

A.P.A.V.E. PARISIENNE Kenn-Nr.: 0077
13-17, Rue Salneuve
F-75854 Paris Cedex 17
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— Handschuhe zum Schutz gegen mechani-

sche Risiken
— PSA aller Kategorien zum Schutz gegen

elektrische Risiken
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw. Art. 11.A)
— PSA zum Schutz gegen elektrische

Risiken bei Arbeiten an unter gefähr-
lichen Spannungen stehenden Anlagen

— PSA, die zur Isolierung gegen Hoch-
spannung verwendet werden

INSTITUT NATIONAL DE LA PLONGÉE
PROFESSIONNELLE (INPP) Kenn-Nr.: 0078
Entrée nr. 3, Port de la Pointe-Rouge
F-13008 Marseiile
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— PSA für den Taucheinsatz und Tauchge-

räte für den Einsatz unter Überdruckbe-
reich und im Wasser

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw. Art. 11.A)
— Tauchgeräte und Atemschutzgeräte für

den Einsatz unter Überdruckbedingungen
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INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNE-
MENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES
(INERIS) Kenn-Nr.: 0080
B.P. 2
F-60550 Verneuil-en Halatte
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— Atemschutzgeräte für die Selbstrettung

mit chemischer Sauerstoffversorgung

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUS-
TRIES ÉLECTRIQUES Kenn-Nr.: 0081
B.P. 8
F-92266 Fontenay-aux-Roses Cedex
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— PSA aller Kategorien zum Schutz gegen

elektrische Risiken

A.P.A.V.E. LYONNAISE Kenn-Nr.: 0082
B.P. 3
F-69611 Tassin Cedex
zuständig für: .

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— PSA zum Schutz gegen Stürze aus der

Höhe einschließlich Zubehör
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw. Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR
L'ARMEMENT, CENTRE AÉROPORTÉ DE
TOULOUSE Kenn-Nr.: 0083.
B.P. 3023
F-31024 Toulouse Cedex
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— PSA zum Schutz gegen Stürze aus der

Höhe einschließlich Zubehör
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw. An. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

UNION TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ
(UTE) Kenn-Nr.: 0332
Immeuble Lavoisier
4, Place des Vosges
La Défense 5
F-92052 Paris La Défense Cedex
zuständig für:

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw. Art. 11.A)
— PSA zum Schutz gegen elektrische

Risiken bei Arbeiten an unter gefähr-
lichen Spannungen stehenden Anlagen

— PSA, die zur Isolierung gegen Hoch-
spannungen verwendet werden

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AS-
SURANCE QUALITÉ (AFAQ) Kenn-Nr.: 0333
Tour Septentrion
F-92081 Paris-La Défense Cedex
zuständig für:

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw. Art. l1.B)
— alle PSA gemäß Kategorie III «

ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALI-
SATION (AFNOR) Kenn-Nr.: 0049
Tour Europe
F-92049 Paris-La Défense Cedex 7
zuständig für:

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw. Art. 11.A)
— Atemschutzgeräte
— Helme der Kategorie III

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw. Art. 11.B)
— Alle PSA gemäß Kategorie III

ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DE
L'ASSURANCE QUALITÉ DANS LA FILIÈRE
TEXTILE (ASQUAL) Kenn-Nr.: 0334
14, rue des Reculettes
F-75013 Paris
zuständig für:

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw. Art. 11.A)
— Körperschutz gemäß Kategorie III
— Handschutz gemäß Kategorie III

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw. Art. l1.B)
— alle PSA gemäß Kategorie III

SÉCURITÉ ET QUALITÉ (SÉQUAL)
Kenn-Nr.: 0335

191, rue de Vaugirard
F-75015 Paris
zuständig für:

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw. Art. l1.B)
— alle PSA gemäß Kategorie III

NIEDERLANDE

STICHTING TNO - CERTIFICATION
Kenn-Nr.: 0336

Laan van Westenenk 501
NL-7300 AM Apeldoorn
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw. Art. 10)
— PSA zum Schutz gegen Ertrinken

(Rettungs- und Schwimmwesten)
— Schutzhelme für Fahrräder
— Schutzhelme
— Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe und

Berufsschuhe
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SCHWEDEN

SWEDISH NATIONAL TESTING AND RE-
SEARCH INSTITUTE (SP) Kenn-Nr.: 0402
PO Box 857
S-501 15 Boras
Telefon: +46 33 16 50 00
Fax: +46 33 13 55 02
zuständig für:

.— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw An. 10)
— Kopfschutz
— PSA zum Schutz gegen Stürze aus der

Höhe
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

STATENS MASKINPROVNINGAR (SMP)
Kenn-Nr.: 0404

PO Box 7035
S-750 07 Uppsala
Telefon: +46 18 30 19 00
Fax: +46 18 30 95 89
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— Atemschutzgeräte
— Kleidung zum Schutz gegen Schnittver-

letzungen
— Stiefel für Benutzer von handgehaltenen

Kettensägen
— Qualitätssicherung für das Endprodukt

(S 14 bzw Art. 11A)
— Atemschutzgeräte gemäß Kategorie III

SPANIEN

LABORATORIO DEL GIRO NACIONAL DE
MEDIOS DE PROTECCIÖN DE SEVTLLA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI-
DAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Kenn-Nr.: 0159
Autopista de San Pablo s/n
E-41Û80 Sevilla
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— Alle PSA für die berufsmäßige Verwen-

dung mit Ausnahme der PSA zum Schutz
gegen ionisierende Strahlung und zum
Schutz gegen Ertrinken

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§14
bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

LABORATORIO DE LA ASOCIATION DE
INVESTIGACION PARA LAS INDUSTRIAS
DEL CALZADO Y CONEXAS (INESCOP)

Kenn-Nr.: 0160
Avd. de Chapi, 30—32
E-03600 Elda (Alicante)
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— PSA für die unteren Gliedmaßen für die

berufsmäßige Verwendung zum Schutz
gegen mechanische Stöße und physische
Risiken

LABORATORIO DE LA ASOCIATION DE
INVESTIGACION PARA LAS INDUSTRIAS
TEXTIL (AITEX) Kenn-Nr.: 0161
Plaza Emilio Sola, l
E-03800 Alcoy (Alicante)
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— PSA in Verbindung mit Schutzkleidung

gegen Hitze und/oder Feuer
— Schutzkleidung generell
— PSA in Verbindung mit Schutzkleidung

für Prüfung der Zusammensetzung von
Textilprodukten

LABORATORIO DE ENSAYOS E INVESTI-
GACIONES TEXTILES DE ACONDICIONA-
MIENTO TARRASENSE (LEITAT)

Kenn-Nr.: 0162
Passeig.22 de julio, 218
Apartado de correos, 36
E-Tarrassa
zuständig für*

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— Allgemeine Tests von Textilprodukten

oder Produkten mit textiler Grundlage
oder textilen Komponenten für alle Arten
von PSA, die diese enthalten können, wie
Handschuhe, Bekleidung, Gurte zum
Schutz gegen mechanische, physische,
thermische und chemische Einwirkungen

LABORATORIO OFICIAL JOSE MARIA DE
MADRIAGA (LOM) Kenn-Nr.: 0163
Calle Alenza, 1—2
E-28003 Madrid
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— PSA für den Bergbau, insbesondere

Atemschutzgeräte zum Schutz gegen
gefährliche Substanzen sowie antistati-
sche PSA für die unteren Extremitäten
zur Verwendung in explosiver Atmosphä-
re

INSTITUTO DE INVESTIGACION APLICA-
DA DEL AUTOMOBIL (IDIADA)

Kenn-Nr.: 0164
L'Albornar, Apartado de Correos, 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
zuständig für'

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— PSA für den Kopf (Schutzhelme) gegen

mechanische Stöße
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ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZA-
CION Y CERTIFICACION (AENOR)

Kenn-Nr.: 0099
Calle Fernandez de la Hoz, 52
E-28010 Madrid
zuständig für:

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§14
'bzw Art. 11.A)
— Alle PSA gemäß Kategorie III

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw Art. l1.B)
— Alle PSA gemäß Kategorie III

VEREINIGTES KÖNIGREICH

BRITISH STANDARDS INSTITUTION,
QUALITY ASSURANCE BSI Kenn-Nr.: 0086
P.O.Box 375
Milton Keynes
GB-MK14 6LL Milton Keynes
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— Gehörschutz
— Atemschutzgeräte
— Augenschutz
— Kopfschutz
— PSA zum Schutz gegen Stürze aus der

Höhe
— Fuß- und Beinschutz
— Schutzkleidung (einschließlich Schwimm-

westen und Schwimmhilfen)
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw Art. l1.B)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFI-
CATION SERVICES LTD. Kenn-Nr.: 0120
Trowers Way
Redhill
GB-Surrey RHl 2JN
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— Atemschutzgeräte
— Sportausrüstungen (Bergsteigerausrü-

stung)
— PSA zum Schutz gegen Stürze aus der

Höhe
— Schutzkleidung (einschließlich Schwimm-

westen und Schwimmhilfen)
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw Art. l1.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw Art. l1.B)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

INSPEC CERTIFICATION LIMITED, THE
BUCKLAND WHARF, BUCKLAND WHARF

Kenn-Nr.: 0194
Aylesbury
GB-Bucks HP22 5LQ
zuständig für

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— Atemschutzgeräte mit Filter (ausgenom-

men solche zum Schutz gegen radio-
toxische Gase)

— vollständig von der Atmosphäre isolie-
rende Atemschutzgeräte (ausgenommen
solche zum Tauchen)

— Fuß- und Beinschutz
— Schutzkleidung für Benutzer von Ket-

tensägen
— Haltevorrichtungen
— Kopfschutz
— Augenschutz
— Atemschutz
— Gehörschutz
— Schutzkleidung

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw Art. l1.B)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

BRITISH RAILWAYS BOARD (MATERIALS
LABORATORY) Kenn-Nr.: 0319
Railway Technical Center
Stephenson House
London Road
GB-Derby DE2 8UP
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— Schutzkleidung, genereller Schutz: Hand,

Körper, Arm
— PSA mit Signalwirkung
— Handschuhe: Verschleiß-, Durchstoß-,

Reißschutz
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

NATIONAL ENGINEERING LABORATORY
(NEL) Kenn-Nr.: 0320
East Kilbride
GB-Glasgow G75 OQU
zuständig für

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— Absturzsicherungen: industrielle Sicher-

heitsgurte, Haltevorrichtungen, Sicher-
heitsgurte, Haltegurte, Reepseile

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III
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SATRA FOOTWEAR TECHNOLOGY CEN-
TRE LTD. Kenn-Nr.: 0321
SATRA House
Rockingham Road
Kettering
GB-Northants NN16 9JH
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— Schutzschuhwerk für berufliche Zwecke
— Schutzhandschuhe
— Handschuhe zum Schutz gegen mechani-

sche Gefahren
— Stichschutzschürzen

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— Schutzschuhwerk für berufliche Zwecke
— Schutzhandschuhe

LLOYDS REGISTER QUALITY ASSURANCE
LTD. Kenn-Nr.: 0088
Norfolk House
Wellesley Road
Croydon
GB-Surrey CR9 2DT
zuständig für

— Qualitätssicherungssystem mit Überwachung
(§§ 15 und 16 bzw Art. l1.B)
Folgende PSA gemäß Kategorie III:
— Kopfschutz
— Augen- und Gesichtsschutz
— Atemschutz
— Hand- und Armschutz
— Körper- und Unterleibsschutz
— PSA zum Schutz des ganzen Körpers

M.T.S. INTERNATIONAL LIMITED
Kenn-Nr.: 0337

Lochend Industrial Estate
Newbridge
UK-Midlothian EH28 8PL
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 —13 bzw Art. 10)
— Augenschutz
— Kopfschutz

BRITISH TEXTILE TECHNOLOGY GROUP
SHIRLEY TESTING SERVICE Kenn-Nr.: 0338
Shirley House
Wilmslow Road
Didsbury
UK-Manchester M20 8RX
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw. Art. 10)
— Schutzkleidung gegen chemische Risiken

— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14
bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III

BRITISH TEXTILE TECHNOLOGY GROUP
FIRE TECHNOLOGY SERVICES

Kenn-Nr.: 0339
Unit 4B Stag Industrial Estate
Broadheath
UK-Altrincham WA14 5DW
zuständig für:

— Baumusterprüfung (§§ 11 — 13 bzw Art. 10)
— Schutzkleidung
— Handschuhe zum Schutz gegen Hitze

und Flamme
— Qualitätssicherung für das Endprodukt (§ 14

bzw Art. 11.A)
— Dieselben PSA gemäß Kategorie III


